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1 Planerfordernis 

 

Die vorliegende Planung für die ehemalige Markgrafenkaserne in Bayreuth glie-

dert sich in drei Teilbereiche, für die nachfolgend das jeweilige Planerfordernis 

dargestellt wird: 

 

1. Ansiedlung großflächigen Möbeleinzelhandels 

2. Modifizierung des Logistikstandorts 

3. Schaffung von Gewerbeflächen für klassisches Gewerbe 

 

1.1 Ansiedlung großflächigen Möbeleinzelhandels 

 

1.1.1 Lenkung von Einzelhandelsgroßprojekten in Zentrale Orte 

 

In der polyzentrischen Entwicklung Bayerns sollen die Zentralen 

Orte nach den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungs-

programms (LEP) Bayern überörtliche Versorgungsfunktionen für 
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sich und andere Gemeinden im Einzugsbereich wahrnehmen. In 

ihnen sollen u.a. überörtlich bedeutsame Einrichtungen der Da-

seinsvorsorge gebündelt werden. Einzelhandelsgroßprojekte 

i. S. d. § 11 Abs. 3 BauNVO sind für die Daseinsvorsorge der Be-

völkerung von besonderer Bedeutung. Flächen für Einzelhandels-

großprojekte dürfen nach den Festlegungen des LEP grundsätzlich 

nur in Zentralen Orten ausgewiesen werden. Auch Einzelhandels-

großprojekte, die überwiegend Waren des sonstigen Bedarfs vor-

halten 3 z.B. Möbelmärkte 3, sind vorrangig in Zentrale Orte zu len-

ken. 

 

Die Stadt Bayreuth ist im LEP aufgrund ihrer räumlichen Lage, ihrer 

funktionalen Ausstattung und ihrer Potenziale als Oberzentrum 

festgelegt. Als höherrangiger Zentraler Ort hat Bayreuth u.a. den 

landesplanerischen Auftrag, zur großräumigen und nachhaltigen 

Entwicklung der Teilräume in Bayern die Bevölkerung im Einzugs-

gebiet mit zentralörtlichen Einrichtungen zu versorgen und Einrich-

tungen der Daseinsvorsorge (z.B. Einzelhandelsgroßprojekte) auf-

zunehmen. 

 

Die Ansiedlung großflächigen Möbeleinzelhandels in Bayreuth ent-

spricht somit grundsätzlich den Zielen und Grundsätzen des LEP 

Bayern. Auch die Höhere Landesplanungsbehörde, Regierung von 

Oberfranken, bestätigt mit Ihrer landesplanerischen Beurteilung 

des Vorhabens vom 05.02.2020 (siehe Anlage 8.1.1): Das Vorha-

ben entspricht den Erfordernissen der Raumordnung. 

 
1.1.2 Städtebauliches Einzelhandelsentwicklungskonzept (SEEK) 

 

Im Rahmen der Fortschreibung des Städtebaulichen Einzelhan-

delsentwicklungskonzeptes (SEEK) für Bayreuth, die im Oktober 

2018 vom Stadtrat beschlossen wurde, konnte der grundsätzliche 

Bedarf für die Ansiedlung von Möbeleinzelhandel aus 

gesamtstädtischer Einzelhandelsperspektive bestätigt werden. So 
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wurde in den beschlossenen Zielkatalog für die Einzelhandelsent-

wicklung u.a. das übergeordnete Ziel aufgenommen, die oberzent-

rale Funktion Bayreuths zu sichern und zu stärken. Anhand der er-

mittelten lokalen Bindungsquoten konnte aufgezeigt werden, dass 

der Einzelhandel der Stadt Bayreuth in nahezu allen Sortimenten 

eine Versorgungsfunktion sowohl für die Bayreuther Bevölkerung 

selbst als auch für das Umland wahrnimmt: Die Gesamtbindungs-

quote beträgt rund 155 %. Eine lokale Bindungsquote von mehr als 

100 % bedeutet dabei, dass per Saldo Kaufkraft nach Bayreuth zu-

fließt. 

 

Vor dem Hintergrund des in zahlreichen Sortimenten per Saldo be-

stehenden erheblichen Kaufkraftzuflusses ist eine Steigerung der 

Bindungsquoten bzw. der Kaufkraftbindung der Stadt- und Umland-

bevölkerung nur noch in begrenztem Umfang möglich. Demzufolge 

ist die einzelhandelsbezogene oberzentrale Versorgungsfunktion 

vorrangig zu sichern. 

 

Ein signifikanter Ausbau erscheint nach den Erhebungen und Ana-

lysen des SEEK nur noch in einzelnen Sortimenten möglich und 

sinnvoll. Im Möbelsortiment sind aktuell vergleichsweise niedrige 

Bindungsquoten von etwas mehr als 100 % festzustellen. Mit der 

Ansiedlung großflächigen Möbeleinzelhandels in Bayreuth würde 

die lokale Bindungsquote in diesem Sortiment deutlich ansteigen. 

 
1.1.3 Grundsatzentscheidung zur Standortfestlegung 

 

Der Bayreuther Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am 29.03.2017 

für die Ansiedlung großflächigen Möbeleinzelhandels am Standort 

der ehemaligen Markgrafenkaserne im Bayreuther Norden ent-

schieden. Zur Begründung der Standortentscheidung wird im Stadt-

ratsbeschluss vom 29.03.2017 wie folgt ausgeführt (Auszug): 
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>[&] Dieser Standort bietet städtebaulich einen überörtli-

chen Anschluss an die Bundesautobahn (BAB) 9, An-

schlussstelle Bayreuth-Nord, und setzt im Sinne einer ho-

mogenen Stadtentwicklung funktional und räumlich die be-

stehende Siedlungsstruktur mit großflächigen Fachmärk-

ten, Logistik- und Gewerbebetrieben fort. Auch nach den 

Empfehlungen des SEEK (2005)1 ist dieses Planungsareal 

für die Ansiedlung großflächiger Handelseinrichtungen be-

sonders gut geeignet, da es über keinerlei Wohnanteile im 

direkten Umfeld verfügt. Dieser Standort wird von industri-

eller und gewerblicher Nutzung, u.a. weiteren Möbelmärk-

ten dominiert, so dass Synergieeffekte zu erwarten sind. 

Insbesondere stehen hier die überwiegend als Grünflächen 

planungsrechtlich ausgewiesenen Flächen nicht in unmit-

telbarer Konkurrenz zu höherwertigen Nutzungen. [&]< 

 

1.1.4 Sondergebiet Einzelhandel/Möbel 

 

Gegenstand der Planung ist konkret die Ansiedlung von zwei groß-

flächigen Möbelmärkten auf einer Grünfläche im westlichen Bereich 

der ehemaligen Markgrafenkaserne an der Bindlacher Allee: 

 

ý Möbelhaus mit einer Verkaufsfläche von 24 000 m2 

ý Möbelmitnahmemarkt mit einer Verkaufsfläche von 7 500 m2 

 

Insgesamt ergibt sich somit eine Verkaufsfläche von 31 500 m2, wo-

bei schon die einzelnen Verkaufsflächen der Märkte in isolierter Be-

trachtung oberhalb der maßgeblichen Schwelle zur Großflächigkeit 

liegen. Es handelt sich somit um großflächigen Einzelhandel i. S. d. 

§ 11 Abs. 3 BauNVO, der nur in Kerngebieten gem. § 7 BauNVO 

oder sonstigen Sondergebieten gem. § 11 Abs. 3 BauNVO mit ent-

sprechender Zweckbestimmung zulässig ist. Für die Ansiedlung 

großflächigen Möbeleinzelhandels ist somit die Umwandlung der 

                     
1 s.Zt. noch nicht fortgeschrieben, Anm. d. Verf. 
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bestehenden Grünfläche in ein Sondergebiet mit entsprechender 

Zweckbestimmung erforderlich. 

 

Mit der oben genannten Gesamtverkaufsfläche handelt es sich bei 

dem Vorhaben um eine grundsätzlich raumbedeutsame Einzelhan-

delsnutzung, die sich auf die Verwirklichung der Raumordnung und 

Landesentwicklung in Bayern sowie die städtebauliche Entwicklung 

und Ordnung in Bayreuth und anderen Gemeinden mit entspre-

chenden Versorgungsstrukturen nicht nur unwesentlich auswirken 

kann. Vor der Einleitung der Bauleitplanverfahren waren daher gut-

achterliche Vorarbeiten und intensive Abstimmungen mit der Höhe-

ren Landesplanungsbehörde (Regierung von Oberfranken) sowie 

der Obersten Landesplanungsbehörde (s. Zt. Bayerisches Staats-

ministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat) er-

forderlich. Grundlage bildete ein Sachverständigengutachten der 

Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) mbH von No-

vember 2017 (siehe Anlage 8.1.2), das infolge der Abstimmungen 

zwischen den Landesplanungsbehörden, dem Projektträger und 

dem Planungs- und Baureferat der Stadt Bayreuth mehrfach fortge-

schrieben und in der abgestimmten Fassung im Januar 2019 durch 

den Vorhabenträger vorgelegt wurde. Diese Auswirkungsanalyse 

hat auf Grundlage der landesplanerischen Zulässigkeit nach dem 

LEP Bayern sowie der zu erwartenden sortimentsbezogenen Um-

satzumverteilungen gegen die zentralen Versorgungsbereiche im 

Einzugsgebiet (Schwerpunkt auf die Bayreuther Innenstadt) die 

Verträglichkeit der Ansiedlung der Möbelmärkte geprüft. Ein Be-

trachtungsschwerpunkt lag dabei auf den zentren-/innenstadtrele-

vanten Randsortimenten. 

 

Die Ergebnisse des GMA-Gutachtens wurden von Seiten der Stadt 

Bayreuth durch einen eigens beauftragten Gutachter, der auch die 

im Oktober 2018 beschlossene Teilfortschreibung des SEEK bear-

beitet hat (Büro Dr. Donato Acocella, Nürnberg), überprüft und ve-
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rifiziert. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Ansied-

lung sowohl landesplanerisch zulässig als auch städtebaulich ver-

träglich mit folgendem Verkaufsflächenkonzept erfolgen kann: 

 

Sortiment Möbelhaus 
Möbelmit- 

nahmemarkt 
Summe 

Möbelkernsortiment 19 712 m2 5 533 m2 25 245 m2 
Lampen/Leuchten 900 m2 350 m2 1 250 m2 
Teppiche/Bodenbeläge 888 m2 172 m2 1 060 m2 
Summe nicht zentren-/ 
innenstadtrel. Sort. 

21 500 m2 6 055 m2 27 555 m2 

Heimtextilien 1 175 m2 625 m2 1 800 m2 
Glas/Porzellan/Keramik, 
Geschenkartikel 

1 180 m2 820 m2 2 000 m2 

Babyartikel 145 m2 0 m2 145 m2 
Summe zentren-/ 
innenstadtrel. Sort. 

2 500 m2 1 445 m2 3 945 m2 

Gesamtsumme 24 000 m2 7 500 m2 31 500 m2 

 

Die Planungen des Vorhabenträgers sahen ursprünglich in den 

zentren-/innenstadtrelevanten Randsortimenten >Heimtextilien< 

(insgesamt 2 220 m2) und >Glas/Porzellan/Keramik, Geschenkarti-

kel< (insgesamt 2 660 m2) höhere Verkaufsflächen vor, was jedoch 

bezogen auf diese Sortimente zu Umsatzumverteilungseffekten in 

der Bayreuther Innenstadt von ca. 9 bis 10 % geführt hätte. Der 

Forderung des Planungs- und Baureferates der Stadt Bayreuth ent-

sprechend, schädliche Auswirkungen auf die Bayreuther Innenstadt 

auszuschließen, hinreichend Entwicklungsspielräume für die Stär-

kung und Weiterentwicklung der Innenstadt zu sichern und die Um-

satzumverteilungseffekte somit auf ein verträgliches Maß von je nur 

max. 7 % zu beschränken, wurden die beiden genannten zentren-/ 

innenstadtrelevanten Randsortimente um insgesamt 1 080 m2 auf 

die in der Tabelle angegebenen Größen reduziert. 

 

Neben der bauleitplanerischen Umsetzung und Sicherung der vor-

genannten Vorgaben stellen die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

für die Sondergebietsfestsetzung auf der bestehenden und pla-

nungsrechtlich festgesetzten Grünfläche, die Berücksichtigung von 

Klimaanpassungsmaßnahmen, die Gewährleistung einer leistungs-
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fähigen verkehrlichen Erschließung und Anbindung der Möbel-

märkte sowie die Lösung von Immissionskonflikten weitere wesent-

liche Planerfordernisse für die gegenständlichen Bauleitplanverfah-

ren dar. 

 
1.2 Modifizierung des Logistikstandorts 

 

Der Logistikpark (ca. 18,19 ha), dessen Entwicklung durch den rechtsver-

bindlichen Bebauungsplan Nr. 3/08 >Regionalzentrum Logistik (ehem. 

Markgrafenkaserne)< vorbereitet wurde und der den überwiegenden Teil 

der ehemaligen Markgrafenkaserne einnimmt, ist bereits zu einem großen 

Teil umgesetzt. 

 

Im Rahmen von Abstimmungsgesprächen und in Baugenehmigungsver-

fahren hat sich herausgestellt, dass Logistikbetriebe aktuelle Nutzungsan-

forderungen haben, die dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 3/08 

teilweise entgegenstehen. So besteht zum einen der Bedarf, im Sonder-

gebiet >Logistik< auch Hochregallager mit Gebäudehöhen von bis zu 

35,0 m und entsprechend höheren Baumassen umzusetzen. Zum ande-

ren soll zukünftig in den Logistikbetrieben auch untergeordneter und mit 

dem jeweiligen Betrieb in räumlicher und fachlicher Verbindung stehender 

Verkauf auch direkt an Endverbraucher mit nicht zentren-/innenstadtrele-

vanten Sortimenten möglich sein. Der rechtsverbindliche Bebauungsplan 

Nr. 3/08 setzt jeweils als Höchstmaß eine Traufhöhe (TH) von 16,0 m und 

eine Baumassenzahl (BMZ) von 6,0 fest. Einzelhandel jedweder Art und 

Betriebsform ist explizit ausgeschlossen. 

 

Die im Logistikpark vorgesehenen Änderungen (höhere TH in bestimmten 

Teilbereichen, höhere BMZ, ausnahmsweise Zulassung von Einzelhandel 

unter restriktiven Bedingungen) sind allesamt als städtebaulich verträglich 

an diesem Standort zu beurteilen. Sie dienen der anforderungs- und zu-

kunftsgerechten Ausgestaltung des Logistikparks sowie 3 zur Vermeidung 

der Neuinanspruchnahme bislang nicht beplanter Außenbereichsflächen 

3 einer gezielten Nachverdichtung resp. Flächenoptimierung im Logistik-
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bereich. Der Gebietscharakter, der mit dem Bebauungsplan Nr. 3/08 defi-

niert wurde, bleibt gewahrt. Auch für diese Änderungen soll über die ge-

genständliche Bauleitplanung Planungsrecht geschaffen werden. 

 

Nicht zuletzt soll nunmehr der mit dem Bebauungsplan Nr. 3/08 an der 

nördlichen Stadtgrenze zur Nachbargemeinde Bindlach festgesetzte 

Bahnanschluss des Logistikparks (Flächen für Bahnanlagen, Freihaltung 

für Bahninfrastruktur) nicht weiterverfolgt werden. Seit dem Inkrafttreten 

des Bebauungsplans Nr. 3/08 vor über zehn Jahren wurde der Bahnan-

schluss nicht umgesetzt und der Eigentümer der maßgeblichen Flächen, 

selbst ein Logistikbetrieb, erklärte im Rahmen der gegenständlichen Bau-

leitplanverfahren, an der Herstellung eines Bahnanschlusses kein Inte-

resse zu haben. Bauleitplanerisch sollen diese freiwerdenden Flächen nun 

dem Sondergebiet >Logistik< zugeschlagen werden, sodass sie zukünftig 

baulich durch Logistiknutzungen in Anspruch genommen werden können. 

 

1.3 Schaffung von Gewerbeflächen für klassisches Gewerbe 

 

Die Stadt Bayreuth hat den grundsätzlichen Versorgungsauftrag, in ange-

messenem Umfang Gewerbeflächen für die Entwicklung von Arbeitsstät-

ten vorzusehen. In der Begründung zur Neuaufstellung des Flächennut-

zungsplans 2008 wurde festgestellt, dass der prognostizierte Bedarf an 

Gewerbeflächen mit den im Flächennutzungsplan dargestellten Gewerbe-

gebietsflächen zwar gedeckt werde. Es wurde aber auch betont, dass die 

ausgewiesenen Gewerbeflächen aufgrund der starken Prognoseunsicher-

heiten im gewerblichen Bereich möglicherweise zu einem Engpass führen 

könnten. 

 

Aktuell stehen im Bayreuther Stadtgebiet in den historisch gewachsenen 

Gewerbegebieten (z. B. St. Georgen, Glocke, Feuerwache, Pfaffenfleck), 

in den durch die Stadt Bayreuth vermarkteten Gewerbegebieten (Oschen-

berg, Wolfsbach) und im Bereich der im Kataster erfassten gewerblichen 

Baulücken faktisch kaum noch geeignete Flächen zur Verfügung. Gewer-

betreibenden, die an einer Ansiedlung, Verlagerung oder Expansion 
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in/nach Bayreuth interessiert sind, können durch die involvierten Dienst-

stellen der Stadt Bayreuth nur noch in seltenen Fällen geeignete Standorte 

angeboten oder vermittelt werden. Gründe für die Knappheit an Gewerbe-

flächen sind die allgemeine Nutzungskonkurrenz von Gewerbe mit rendi-

testarken und tendenziell verdrängenden Nutzungen wie Wohnen und Ein-

zelhandel sowie die konkreten Eigentumsverhältnisse und das mangelnde 

Veräußerungsinteresse von Privaten. 

 

Im Plangebiet ergibt sich nun die Möglichkeit, im Zuge der Ansiedlung 

großflächigen Möbeleinzelhandels die nördlich angrenzende Fläche an 

der Bindlacher Allee als Gewerbestandort zu entwickeln und so die weiter 

zunehmende Gewerbeflächenknappheit im Oberzentrum Bayreuth abzu-

mildern. In der Vergangenheit wurde wiederholt konkretes Erwerbsinte-

resse von Gewerbetreibenden geäußert. Aus stadtplanerischer Sicht eig-

net sich der Standort aufgrund der verkehrsgünstigen Lage an der Auto-

bahn und der gewerblich geprägten Nutzungs- und Siedlungsstrukturen 

im Umfeld (Logistikpark, Gewerbegebiet an der Bindlacher Straße, Ge-

werbegebiet im angrenzenden Bindlacher Gemeindegebiet, Industrie- und 

Gewerbegebiet St. Georgen) für die Ansiedlung klassischen Gewerbes. 

Die Stadt Bayreuth setzt mit dieser gewerblichen Nachverdichtung ihr 

übergeordnetes städtebauliches Ziel >Innenentwicklung vor Außenent-

wicklung< (maßvolle und bedarfsgerechte Flächenausweisung in gewerb-

lich integrierter Lage) um. 

 

Mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 5/17 und der parallel durchgeführ-

ten Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 29 werden die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen für die Ansiedlung klassischen Gewerbes geschaf-

fen (mit Ausschluss von Einzelhandel und Vergnügungsstätten). Wie beim 

Sondergebiet >Einzelhandel/Möbel< stellen die Eingriffs-/Ausgleichsbilan-

zierung für das Gewerbegebiet, die Berücksichtigung von Klimaanpas-

sungsmaßnahmen und die Lösung von Immissionskonflikten weitere we-

sentliche Planerfordernisse für die gegenständlichen Bauleitplanverfahren 

dar.  
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2 Plangebiet 

 

2.1 Lage 

 

Das Plangebiet liegt im Bayreuther Nordosten an der Grenze zur Nach-

bargemeinde Bindlach. 

 
2.2 Bestand und Topografie 

 

An der Ost- und an der Südseite ist das Plangebiet mit der Bindlacher Allee 

und der Christian-Ritter-von-Popp-Straße von überörtlichen Staatsstraßen 

eingefasst. Von der Straße Logistikpark zur Bindlacher Allee führt im Be-

stand in direkter Ost-West-Richtung ein öffentlicher Fuß- und Radweg. Die 

o.g. Staatsstraßen rücken durch Straßenbegleitgrünanlagen von den an-

grenzenden Baugebieten ab. Der Rad- und Fußweg an der Bindlacher Al-

lee wird durch städtebaulich relevante Baumalleestrukturen begleitet. 

 

Das Plangebiet ist im Wesentlichen geprägt durch die bereits angesiedel-

ten Logistikbetriebe mit ihren überwiegend großvolumigen Gebäudekom-

plexen, die von der Straße Logistikpark erschlossen sind. 

 

Auf der Grünfläche entlang der Bindlacher Allee im Westen des Plange-

bietes befinden sich neben Baum-, Sträucher- und Wiesenbestand 3 da-

runter tlw. kartierte Gehölze (Stadtbiotopkartierung) 3 die Überreste von 

Sportanlagen aus der Zeit der Kasernennutzung, zwei Regenrückhaltebe-

cken sowie Flächen, die von einem örtlichen Hundeverein genutzt werden. 

Im Bereich des großen Kreisels wurde das Reservistendenkmal errichtet. 

 

Lediglich die Grünzone im Westen des Plangebietes liegt um ca. 2,0 m 

tiefer als der übrige Logistikpark. Ansonsten sind keine signifikanten Stei-

gungen oder Gefälle vorhanden. 
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2.3 Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanverfahrens Nr. 5/17 "Gewerbe- 

und Sonderstandort :Einzelhandel/Möbel8 und :Logistik8, ehemalige Mark-

grafenkaserne" (Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08) 

wird im Wesentlichen begrenzt durch 

 

- die nördliche Stadtgrenze zur Gemeinde Bindlach (nördliche 

Grenze des Flurstücks 2604/46 Gmkg. Bayreuth) im Norden, 

- die Straße Logistikpark und die östlichen Grenzen der Flurstücke 

2604/28 und 2604/61 je Gmkg. Bayreuth im Osten, 

- die Christian-Ritter-von-Popp im Süden sowie 

- die Bindlacher Allee im Westen. 

 

Der Bebauungsplanentwurf umfasst somit die Flurstücke (TF = Teilfläche) 

 

2604, 2604/21, 2604/25, 2604/26, 2604/27 TF, 2604/28, 2604/36, 2604/40 

TF, 2604/43, 2604/46, 2604/61, 2604/63, 2604/64, 2604/65, 2604/66 TF, 

2641 TF, 5275/38 und 5608/4 TF der Gmkg. Bayreuth. 

 

2.4 Größe 

 

Die Größe des Geltungsbereiches des Bebauungsplanentwurfes Nr. 5/17 

umfasst ca. 27,49 ha. 

 

 
3 Planungsrecht 

 

3.1 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung) 

 

Für das gegenständliche Areal ist im wirksamen Flächennutzungsplan 

Sondergebiet mit der Zweckbestimmung >Logistik<, im Westen entlang der 

Bindlacher Allee Grünfläche sowie im Norden an der Stadtgrenze zur 

Nachbargemeinde Bindlach Bahnanlagen mit Grünstreifen dargestellt. 
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3.2 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplanung) 

 

Der größte Teil des Plangebietes liegt im Geltungsbereich des rechtsver-

bindlichen Bebauungsplans Nr. 3/08 >Regionalzentrum Logistik (ehem. 

Markgrafenkaserne)< (Inkrafttreten: 18.05.2012). Als Art der baulichen 

Nutzung ist ein sonstiges Sondergebiet gem. § 11 BauNVO (1990) festge-

setzt, welches der Unterbringung von Betrieben und Anlagen für die Ver-

teilung und Lagerung von Gütern sowie zugeordneten Dienstleistungsbe-

trieben dient (SO Logistik). Im Westen an der Bindlacher Allee ist analog 

zu den Darstellungen des Flächennutzungsplans die Grünzone als öffent-

liche Grünfläche festgesetzt. 

 

Die geplante Rad- und Fußwegverbindung zwischen Bindlacher Allee und 

Bindlacher Straße liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 6/88 

>Industriegebiet :Bindlacher Allee8< (Inkrafttreten: 08.02.1991), der an die-

ser Stelle Industriegebiet gem. § 9 BauNVO (1990) festsetzt. 

 

3.3 Anpassung an die Ziele der Raumordnung 

 

Gem. § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 

anzupassen. Mit der Modifizierung des Logistikparks und der Schaffung 

des Gewerbegebietes im Oberzentrum Bayreuth entspricht die vorlie-

gende Bauleitplanung den Zielen und Grundsätzen des Landesentwick-

lungsprogramms Bayern. 

 

Nachdem es sich jedoch bei der Ansiedlung großflächigen Einzelhandels 

in der geplanten Größenordnung wie zuvor beschrieben um ein Vorhaben 

von erheblicher überörtlicher Raumbedeutsamkeit handelt, war seine lan-

desplanerische Zulässigkeit und seine Raumverträglichkeit gem. 

Art. 24 Abs. 2 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) in einem 

Raumordnungsverfahren zu überprüfen. Hierbei wurden durch die Regie-

rung von Oberfranken als Höhere Landesplanungsbehörde die raumbe-

deutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichts-

punkten formal geprüft. Im vorliegenden Fall konnte das Vorhaben in ei-

nem vereinfachten Raumordnungsverfahren gem. Art. 26 BayLplG auf 
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seine Raumverträglichkeit überprüft werden, da durch die Stadt Bayreuth 

bereits Bauleitplanverfahren eingeleitet waren. Die förmliche Beteiligung 

im Raumordnungsverfahren nach Art. 25 Abs. 4 BayLplG erfolgte im Som-

mer 2019, indem die für das Raumordnungsverfahren erheblichen Stel-

lungnahmen sowie Äußerungen der Öffentlichkeit, die in den gegenständ-

lichen Bauleitplanverfahren abgegeben wurden, herangezogen werden 

sollten. In der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. 

§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wurden daher über die übliche kommu-

nale Beteiligungspraxis hinaus in enger Abstimmung mit der Regierung 

von Oberfranken u.a. beteiligt 

 

ý die öffentlichen Stellen und sonstigen Planungsträger, die von 

der Planung berührt sind, 

ý die nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannten 

Vereine sowie 

ý die betroffenen Wirtschafts- und Sozialverbände. 

 

Mit der vorgenannten Beteiligung wurde insbesondere im Hinblick auf die 

unmittelbaren Nachbargemeinden auch dem interkommunalen Abstim-

mungsgebot gem. § 2 Abs. 2 BauGB Rechnung getragen. Während der 

Auslegung im Sommer 2019 sowie auch im Nachgang wurden insgesamt 

75 Stellungnahmen von Städten, Verwaltungsgemeinschaften und Ge-

meinden sowie Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

(TöB) abgegeben. Alle eingegangenen Stellungnahmen wurden zur Be-

rücksichtigung und Abwägung in der landesplanerischen Beurteilung an 

die Höhere Landesplanungsbehörde weitergeleitet. Zum Ergebnis der lan-

desplanerischen Beurteilung des Vorhabens siehe Kapitel 1.1.1. 

 

3.4 Verfahren 

 

Mit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 5/17 wird gem. § 8 Abs. 3 BauGB 

parallel das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren Nr. 29 durchge-

führt. 
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Bisherige Verfahrensschritte: 

 

27.03.2019 Stadtratsbeschluss: 
 

 Einleitung der Verfahren, Zustimmung 
zur Planung, frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
und frühzeitige Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 

17.05.2019 Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 7 
(2019): 
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
Abs. 1 BauGB und frühzeitige Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
 

27.05.2019 bis 08.07.2019 
 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und früh-
zeitige Beteiligung der Behörden gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie förmliche Be-
teiligung gem. Art. 25 Abs. 4 BayLplG 
 

30.03.2022 Stadtratsbeschluss: 
 

 Fortführung der Verfahren, Zustim-
mung zur Planung, Beteiligung der Öf-
fentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und 
Beteiligung der Behörden gem. § 4 
Abs. 2 BauGB 

  
14.04.2022 Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 5 

(2022): 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB 

  
25.04.2022 bis 29.06.2022 Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 

Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Be-
hörden gem. § 4 Abs. BauGB 

 

3.5 Planänderungen 

 

Die Einleitung der Verfahren gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, die frühzeitige Be-

teiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB und die förmliche Beteili-

gung gem. Art. 25 Abs. 4 BayLplG für das vereinfachte Raumordnungs-

verfahren gem. Art. 26 BayLplG erfolgten im Sommer 2019 auf Grundlage 
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der Planentwürfe des Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens Nr. 29 

und des Bebauungsplanverfahrens Nr. 5/17 je vom 25.02.2019. 

 

Dem Stadtratsbeschluss vom 30.03.2022 entsprechend wurden am Plan-

entwurf des Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens Nr. 29 und am 

Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 die folgenden Änderungen vorgenom-

men: 

 
Planentwurf Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens Nr. 29 

 

- Erweiterung des Geltungsbereichs um die an der nördlichen 

Stadtgrenze dargestellte Bahnanlage, Umwandlung in Sonderge-

biet >Logistik< 

 

Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 

 

- Aktualisierung der Rechtsgrundlagen 

- Aktualisierung der Plangrundlage (ALKIS) 

- Erweiterung des SO2 nach Norden auf bisher als Bahnanlagen 

festgesetzte Flächen, Erhalt des mit Bebauungsplan Nr. 3/08 fest-

gesetzten 7,0 m breiten Grünstreifens an der nördlichen Stadt-

grenze auf Bayreuther Stadtgebiet (stadtgrenzenübergreifend ca. 

17 m Breite) 

- Definition einer bedingten Zulässigkeit gem. § 9 Abs. 2 BauGB für 

die ansonsten im SO2 unzulässige Vergnügungsstätte >Panzer-

halle< (Sicherung des Bestands) 

- Bodenrechtlicher Bezug der Festsetzungen zur Art der baulichen 

Nutzung im SO3a-3b auf den Flurstücken 2604 und 2604/43 je 

Gmkg. Bayreuth (Berücksichtigung höchstrichterlicher Rechtspre-

chung von 2019) 

- Festsetzung von Emissions- und Zusatzkontingenten (Lärmkon-

tingentierung nach DIN 45691) sowie von Bau-Schalldämm-Ma-

ßen (an schutzbedürftigen Räumen) 

- Herausnahme der Festsetzungen zu GFZ und BMZ im SO3a (kein 

Hochbau möglich) 
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- Zulassung einer GRZ-Überschreitung im SO4 bei gebietsübergrei-

fender Kompensation (insgesamt 0,8) 

- Erhöhung der BMZ von 6,0 auf 7,0 

- Erhöhung der TH im GE1-2 und im SO3a-3b auf 21,0 m nach Detai-

luntersuchung zur Anflugzone des Hubschrauberlandeplatzes öst-

lich des Plangebietes 

- Ausnahme für Dachaufbauten: Überschreitung der festgesetzten 

Traufhöhe um bis zu 3,0 m (Bedingungen: flächenmäßige Unter-

ordnung, Rücksprung von der Außenwand um eigene Höhe, Ein-

vernehmen mit Luftamt Nordbayern) 

- Reduzierung der Abstandsflächen in den Sondergebieten von 

0,25 H auf 0,2 H (analog BayBO-Novelle 2021) 

- Festsetzung der Verläufe der zu verlegenden Regen- und 

Schmutzwasserkanäle im Bereich des SO3b 

- Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen aus spezieller artenschutz-

rechtlicher Prüfung (saP) 

- Festsetzung für >insektenfreundliche< Beleuchtung 

- Überarbeitung der Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung (Vermeidungs-

maßnahmen vor Ort, Kompensation über Ökokonto, Ausgleichs-

flächen in Thiergarten) 

- Überarbeitung und Ergänzung der Hinweise 

- Darstellung des Ausbaus der Christian-Ritter-von-Popp-Straße 

(Verbreiterung von 15,0 m auf 18,0 m) gem. Festsetzungen des 

Bebauungsplans Nr. 3/08 außerhalb des aktuellen Geltungsbe-

reichs 

- Aufnahme von Gutachterberichten (Gewerbelärm, Verkehrslärm, 

Artenschutz) als Anlagen zum Bebauungsplan 

 

Die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB (öffentliche Aus-

legung) und die Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolg-

ten dementsprechend im Sommer 2022 auf Grundlage der Planentwürfe 

des Flächennutzungsplan-Änderungsverfahrens Nr. 29 und des Bebau-

ungsplanverfahrens Nr. 5/17 je vom 25.02.2019, je geändert am 

21.02.2022. 
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Während der Planentwurf zur 29. Änderung des Flächennutzungsplans 

nicht weiter zu ändern ist und hierzu nunmehr der Stadtrat den Feststel-

lungsbeschluss fassen kann, wurden im Abwägungsergebnis am Bebau-

ungsplanentwurf Nr. 5/17 die folgenden Änderungen erforderlich: 

 

- Baumreihen zur Abgrenzung des Sondergebietes >Einzelhan-

del/Möbel< (SO3a-3b) gegenüber dem Sondergebiet >Logistik< (SO1a 

und SO1c) und dem Gewerbegebiet (GE1-2) 

- Fassadenbegrünungen bei zusammenhängenden ungegliederten 

Fassadenflächen 

- Niederschlagswassersammlung zur Bewässerung der Grünflächen 

auf dem Baugrundstück 

- Festsetzung aller Grünflächen auf Privatgrund (Vermeidungsmaß-

nahmen (V) entlang der Bindlacher Allee, Grünstreifen entlang der 

Stadtgrenze zu Bindlach) als private Grünflächen (bisher tlw. als 

öffentliche Grünflächen festgesetzt) 

- Pflanzung standortgerechter Laubbäume (bisher: großkronige hei-

mische Laubbäume) 

- Erhöhung des Kompensationsfaktors für den Eingriff E1 (GE1-2) auf 

0,8 (zusätzlicher Ausgleich im Umfang von 3 704 m2 über Ökokonto 

der Stadt Bayreuth) 

- Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche für unterirdische Gasleitung 

im Bereich nördlich des SO2  

- Nutzung solarer Strahlungsenergie im Bereich aller Dachflächen 

sowie eines Teils der Stellplatzfläche im SO3a 

 

Hierbei handelt es sich um Planänderungen i. S. d. § 4a Abs. 3 

Satz 1 BauGB, die eine erneute öffentliche Auslegung im Bebauungsplan-

verfahren Nr. 5/17 erforderlich machen. Die nach der Öffentlichkeits- und 

Behördenbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB geänderten 

Teile sind in einem gesonderten Plandokument kenntlich gemacht. 
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4 Planungsinhalt 

 

4.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 

Das Plangebiet wird dem Planerfordernis und der planerischen Zielinten-

tion entsprechend in ein Gewerbegebiet (GE1-2), ein Sondergebiet >Logis-

tik< (SO1a-1c, 2), ein Sondergebiet >Einzelhandel/Möbel< (SO3a-3b) und ein 

Sondergebiet >Logistik/Lager für Möbeleinzelhandel< (SO4) gegliedert. Die 

Feingliederung innerhalb der Gebietskategorien ergibt sich im Wesentli-

chen aus der Lärmkontingentierung nach DIN 45691 und unterschiedli-

chen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung. 

 
4.1.1 Gewerbegebiet (GE1-2) 

 

Das Gewerbegebiet (GE1-2) dient der Unterbringung von nicht er-

heblich belästigenden Gewerbebetrieben. 

 

Im GE1-2 richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben hinsichtlich der 

Art der baulichen Nutzung nach § 8 BauNVO. Zuzulassen sind mit 

dem Ziel der Entwicklung eines klassischen Gewerbestandortes 

demzufolge mit Verweis auf § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein nur Nut-

zungen, die mit dem Gebietscharakter vereinbar und dem Gebiets-

charakter zuträglich sind. 

 

Gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind zur Wahrung des Gebietscha-

rakters darüber hinaus Wohnungen nur dann ausnahmsweise zu-

zulassen, wenn sie von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-

wie Betriebsinhabern und Betriebsleitern bewohnt werden, dem je-

weiligen Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und 

Baumasse untergeordnet sind. Ebenso zum Schutz des Gebietsch-

arakters können gem. § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO Anlagen für kirch-

liche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke ausnahms-

weise zugelassen werden, wenn sie mit den im Gewerbegebiet zu-

lässigen Nutzungen verträglich sind und der Gebietscharakter des 

Gewerbegebietes gewahrt bleibt. 
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Die mit erheblichen städtebaulichen Störpotenzialen für das Umfeld 

und das zu entwickelnde Gewerbegebiet verbundenen Vergnü-

gungsstätten (v.a. stadträumliche Wirkung, negative Auswirkungen 

auf das Bodenpreisgefüge) werden ausgeschlossen. Mit dem ge-

nerellen Vergnügungsstättenausschluss werden zudem die Hand-

lungsempfehlungen der 2011 durch den Stadtrat als städtebauli-

ches Entwicklungskonzept i. S. d. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB be-

schlossenen Vergnügungsstättenkonzeption umgesetzt, nach der 

Vergnügungsstätten in allen Gebietskategorien außerhalb der Bay-

reuther Innenstadt auszuschließen sind. 

 

Gem. dem 2005 beschlossenen und 2018 fortgeschriebenen Städ-

tebaulichen Einzelhandelsentwicklungskonzept (SEEK) für Bay-

reuth, das ebenfalls gem. § 1 Abs. 6 BauGB als Planungsbelang in 

der Bauleitplanung zu berücksichtigen ist, sind Bayreuther Ver-

kaufsflächen- und Umsatzpotenziale in der Innenstadt zu bündeln. 

Zum Ausschluss negativer Auswirkungen auf die Innenstadt und 

andere zentrale Versorgungsbereiche werden - unbeschadet der 

nachfolgenden restriktiven Ausnahmeregelung - eigenständige Ein-

zelhandelsbetriebe (Verkauf an Endverbraucher) im GE1-2 ausge-

schlossen. 

 

In Abgrenzung zum generellen Ausschluss von Einzelhandelsbe-

trieben und entsprechend einer in der Praxis häufig vorzufindenden 

Betriebsform z.B. des Werksverkaufs können Verkaufsstellen von 

Gewerbebetrieben ausnahmsweise dann zugelassen werden, 

wenn 

 

a) die angebotenen Sortimente nicht zentren-/innenstadtrele-

vant sind und 

b) die Sortimente in räumlicher und fachlicher Verbindung zur 

Produktion oder der Ver- und Bearbeitung von Gütern ein-

schließlich Reparatur- und Serviceleistungen einer im GE1-2 

befindlichen Betriebsstätte stehen und 
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c) die Größe der dem Verkauf dienenden Fläche der Flächen-

größe der zugehörigen Betriebsstätte deutlich untergeordnet 

bleibt. 

 

Durch die ausnahmsweise Zulässigkeit unter den o.g. restriktiven 

Bedingungen bleibt der Gebietscharakter des Gewerbegebietes ge-

wahrt und bei dieser atypischen Verkaufsform sind auch schädi-

gende Umsatzumverteilungseffekte ausgeschlossen.  

 

4.1.2 Sondergebiet >Logistik< (SO1a-1c, 2) 

 

Das Sondergebiet >Logistik< (SO1a-1c, 2) dient der Unterbringung von 

Betrieben und Anlagen für die Verteilung und Lagerung von Gütern 

sowie zugeordneten Dienstleistungsbetrieben. 

 

Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzungen stammen im 

Wesentlichen aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 

3/08, der mit dem gegenständlichen Bebauungsplanverfahren Nr. 

5/17 überplant und geändert wird. Allgemein zulässig sind demnach 

im Sondergebiet >Logistik< nur Betriebe und Anlagen, die dem Be-

reich Logistik zuzurechnen sind (Betriebe des Dienstleistungsge-

werbes im Güterverkehr, z. B. Speditionen, Betriebe für Umschlag 

und Lagerung von Waren, Betriebe für Güterdistribution, verkehrs-

affine Handwerksbetriebe, Betriebe und Anlagen mit ergänzenden 

Dienstleistungen, z. B. Tankstellen, Waschhallen, Fuhrpark-

Dienste, Reparaturwerkstätten, Zoll). Diese restriktive Handhabung 

der Zulässigkeit von Nutzungen ist weiterhin notwendig, um den 

Gebietscharakter als Logistikzentrum langfristig nicht zu gefährden 

und Bodenspekulationen zu unterbinden. Die Festsetzungen (allge-

meine und ausnahmsweise Zulässigkeit, Ausschlüsse) wurden im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 5/17 überprüft. Sie wer-

den weiterhin als grundsätzlich geeignet beurteilt, das städtebauli-

che Ziel, einen leistungsfähigen und anforderungsgerechten Logis-

tikpark zu entwickeln, zu erreichen bzw. zu sichern. 
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Aufgrund der geänderten aktuellen Nutzungsanforderungen der Lo-

gistikbetriebe ist es jedoch erforderlich und städtebaulich vertretbar, 

zukünftig unter restriktiven Ausnahmebedingungen in den Logistik-

betrieben auch untergeordnet und mit unmittelbaren räumlichen 

und fachlichen Betriebsbezug untergeordneten Verkauf an Endver-

braucher mit ausschließlich nicht zentren-/innenstadtrelevanten 

Sortimenten zuzulassen. Diese Änderung dient der anforderungs- 

und zukunftsgerechten Ausgestaltung des Logistikparks. Der Ge-

bietscharakter, der mit dem Bebauungsplan Nr. 3/08 definiert 

wurde, bleibt gewahrt. Insbesondere wird hiermit nicht die Ansied-

lung eigenständiger Einzelhandelsbetriebe legitimiert. Diese blei-

ben im Logistikpark weiterhin explizit ausgeschlossen. 

 

Trotz des entsprechenden Vergnügungsstättenausschlusses befin-

det sich im SO2 (in der Plandarstellung des Bebauungsplanentwur-

fes Nr. 5/17 mit Stern gekennzeichnet) eine Vergnügungsstätte, die 

aufgrund des überörtlichen Einzugsbereiches Kerngebietstypik auf-

weist. Zwar wird die sogenannte >Panzerhalle< auch für Kultur- und 

sonstige Versammlungsveranstaltungen genutzt. Bodenrechtlich 

problematisch sind jedoch die clubartigen Partyveranstaltungen. 

Die Panzerhalle ist zwar dementsprechend als Vergnügungsstätte 

genehmigt, die erforderliche Befreiung gem. § 31 Abs. 2 BauGB 

von der Art der baulichen Nutzung (Ausschluss von Vergnügungs-

stätten) wird allerdings bisher alle zwei Jahre durch das Bauord-

nungsamt der Stadt Bayreuth verlängert. Mit der Definition einer be-

dingten Zulässigkeit des Vorhabens löst der Bebauungsplanentwurf 

Nr. 5/17 diesen genehmigungsrechtlichen >Schwebezustand< auf: 

Die Vergnügungsstätte ist so lange allgemein zulässig, bis die Nut-

zung aufgegeben wird. Die Folgenutzung richtet sich nach den 

Festsetzungen des SO2. In der Gesamtabwägung stellt dies einen 

gerechten Belangeausgleich zwischen den privaten Nutzungsinte-

ressen der Betreiberin und dem öffentlichen Interesse der Gebiets-

wahrung des Logistikparks (kein Präzedenzfall) dar. 
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4.1.3 Sondergebiet >Einzelhandel/Möbel< (SO3a-3b) 

 

Das Sondergebiet >Einzelhandel/Möbel< (SO3a-3b) dient der Unter-

bringung von bis zu zwei großflächigen Einzelhandelsbetrieben 

(Verkauf an Endverbraucher) mit nicht zentren-/innenstadtrelevan-

tem Möbelkernsortiment 3 hierzu zählen Möbel aller Art (inkl. Ba-

bymöbel), Küchen (inkl. Einbaugeräten) und Matratzen 3 sowie der 

zugehörigen Stellplatzanlage. 

 

Für die Ansiedlung großflächigen Möbeleinzelhandels an der Bind-

lacher Allee wird die Art der baulichen Nutzung als sonstiges Son-

dergebiet gem. § 11 Abs. 3 BauNVO mit der besonderen Zweckbe-

stimmung >Einzelhandel/Möbel< festgesetzt. Im maßgeblichen Son-

dergebiet (SO3b) sind zur Vermeidung negativer städtebaulicher 

Auswirkungen (schädliche Umweltauswirkungen, Auswirkungen 

auf die infrastrukturelle Ausstattung, auf den Verkehr, auf die Ver-

sorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich des Vorhabens, auf 

die Entwicklung der Innenstadt und weiterer zentraler Versorgungs-

bereiche Bayreuths und anderer Gemeinden, auf das Orts- und 

Landschaftsbild sowie auf den Naturhaushalt) nur Einzelhandels-

betriebe (Verkauf an Endverbraucher) in folgender Zahl und Be-

triebsform zulässig: 

 

ý 1 Möbelhaus mit einer maximalen Verkaufsfläche von 

21 500 m2 für nicht zentren-/innenstadtrelevantes Möbel-

kernsortiment sowie nicht zentren-/innenstadtrelevante 

Randsortimente Lampen/Leuchten und Teppiche/Boden-

beläge (uneingeschränkt zulässiges Kern- und Randsorti-

ment) 

 

Zusätzlich ist im Möbelhaus der Verkauf branchentypi-

scher, zentren-/innenstadtrelevanter Randsortimente in fol-

gendem Umfang (Verkaufsfläche) zulässig (eingeschränkt 

zulässiges Randsortiment): 
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Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel 1 180 m2 

Heimtextilien 1 175 m2 

Babyartikel 145 m2 

 

ý 1 Möbelmitnahmemarkt mit einer maximalen Verkaufsfläche 

von 6 055 m2 für nicht zentren-/innenstadtrelevantes Möbel-

kernsortiment sowie nicht zentren-/innenstadtrelevante 

Randsortimente Lampen/Leuchten und Teppiche/Bodenbe-

läge (uneingeschränkt zulässiges Kern- und Randsortiment) 

 

Zusätzlich ist im Möbelmitnahmemarkt der Verkauf bran-

chentypischer, zentren-/innenstadtrelevanter Randsorti-

mente in folgendem Umfang (Verkaufsfläche) zulässig (ein-

geschränkt zulässiges Randsortiment): 

 
Glas, Porzellan, Keramik, Geschenkartikel 820 m2 

Heimtextilien 625 m2 

 

Die vorstehenden Festsetzungen ermöglichen in der Zu-

sammenfassung das folgende Verkaufsflächenkonzept: 

 

Sortiment Möbelhaus 
Möbelmit- 

nahmemarkt 
Summe 

Möbelkernsortiment 19 712 m2 5 533 m2 25 245 m2 
Lampen/Leuchten 900 m2 350 m2 1 250 m2 
Teppiche/Bodenbeläge 888 m2 172 m2 1 060 m2 
Summe nicht zentren-/ 
innenstadtrel. Sort. 

21 500 m2 6 055 m2 27 555 m2 

Heimtextilien 1 175 m2 625 m2 1 800 m2 
Glas/Porzellan/Keramik, 
Geschenkartikel 

1 180 m2 820 m2 2 000 m2 

Babyartikel 145 m2 0 m2 145 m2 
Summe zentren-/ 
innenstadtrel. Sort. 

2 500 m2 1 445 m2 3 945 m2 

Gesamtsumme 24 000 m2 7 500 m2 31 500 m2 

 

Dieses Verkaufsflächenkonzept wurde im Rahmen des 

Sachverständigengutachtens der Gesellschaft für Markt- und 

Absatzforschung mbH vom 14.01.2019 (siehe Anlage 8.1.2) 
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auf seine wirtschaftlichen, städtebaulichen und raumordneri-

schen Auswirkungen untersucht. Hiermit wurde gutachterlich 

der Nachweis erbracht, dass die Ansiedlung der großflächi-

gen Möbeleinzelhandelsbetriebe sowohl landesplanerisch 

zulässig als auch städtebaulich verträglich mit diesem Ver-

kaufsflächenkonzept erfolgen kann. 

 

Exkurs: Unzulässigkeit der Beschränkung der Zahl der zu-

lässigen Vorhaben in einem Sondergebiet 

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat Ende 2019 die 

Leitentscheidung getroffen, dass eine Beschränkung der 

Zahl zulässiger Vorhaben in einem Sondergebiet (§ 11 

BauNVO) mangels Rechtsgrundlage unwirksam sei (1. Leit-

satz). 

§ 11 Abs. 2 Satz 1 BauNVO ließe es dagegen zu, die 

höchstzulässige Verkaufsfläche für die Grundstücke in ei-

nem Bebauungsplan in der Form festzusetzen, dass die ma-

ximale Verkaufsfläche für jeweils einzelne Grundstücke fest-

gelegt werde, sofern dadurch die Ansiedlung bestimmter 

Einzelhandelsbetriebstypen und damit die Art der baulichen 

Nutzung im Sondergebiet geregelt werden solle (2. Leitsatz). 

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 setzt für das gegen-

ständliche Sondergebiet SO3b gem. § 11 Abs. 3 BauNVO die 

Zahl zulässiger Vorhaben fest. Da sich die Zulässigkeit der 

Möbelhäuser lediglich auf das Flurstück 2604/43 Gmkg. Bay-

reuth beschränkt, wurde, um den Vorgaben der o.g. Ent-

scheidung des BVerwG gerecht zu werden, auch in der textli-

chen Festsetzung der bodenrechtliche Bezug zu diesem 

konkreten Flurstück hergestellt. Die Festsetzungen zu den 

Einzelhandelsbetriebstypen mit entsprechenden Verkaufs-

flächen gilt somit eindeutig nur für das konkrete Flurstück. 

 

Nur die Zulässigkeit der Stellplatzanlage, die ein fester Be-

standteil der Einzelhandelsbetriebe ist, aber keine eigen-

ständige hochbauliche Nutzung darstellt, erstreckt sich mit 
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dem SO3a auch auf das Flurstück 2604 TF Gmkg. Bayreuth. 

Der Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 schließt auch ein Park-

haus bei Einhaltung der bauleitplanerischen Festsetzungen 

(insb. Baugrenzen und Maß der baulichen Nutzung) im SO3b 

grundsätzlich nicht aus. Im SO3a aber ist die Errichtung eines 

Parkhauses aufgrund baulicher Restriktionen (Bauverbots-

/Baubeschränkungszone, Regenrückhaltebecken) nicht 

möglich. 

 

In Anlehnung an § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO sind im SO3b 

Wohnungen nur unter der Bedingung ausnahmsweise zuläs-

sig, dass sie von Aufsichts- und Bereitschaftspersonen so-

wie Betriebsinhabern und Betriebsleitern bewohnt werden, 

dem jeweiligen Betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 

Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. Die in sol-

chen Einzelhandelsbetrieben üblichen Schank- und Speise-

wirtschaften sind ausnahmsweise zuzulassen, wenn sie in 

unmittelbarem räumlichen und funktionalen Zusammenhang 

mit dem Möbelhaus oder dem Möbelmitnahmemarkt stehen. 

 

Sonstige Wohngebäude und Wohnnutzungen, sonstige Ein-

zelhandelsbetriebe, Vergnügungsstätten, Geschäfts-, Büro- 

und Verwaltungsgebäude, Beherbergungsbetriebe, Anlagen 

für sportliche, kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitli-

che Zwecke und Tankstellen sowie sonstige von den vorste-

henden Regelungen abweichende Nutzungen sind unzuläs-

sig, da sie der Zweckbestimmung des SO3a-3b widerspre-

chen. 

 
4.1.4 Sondergebiet >Logistik/Lager für Möbeleinzelhandel< (SO4) 

 

Das Sondergebiet >Lager/Lager für Möbeleinzelhandel< dient der 

Unterbringung der jeweiligen Logistik- und Lagernutzungen der Ein-

zelhandelsgroßbetriebe in SO3a-3b. 
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Die grundsätzliche Zweckbestimmung des SO4 entspricht damit 

weiterhin der bisher festgesetzten Art der baulichen Nutzung des 

Bebauungsplans Nr. 3/08, der eine Logistiknutzung auf diesen Flä-

chen vorsieht. Da aber die Unterbringung der flächenintensiven Lo-

gistik- und Lagernutzungen der Einzelhandelsgroßbetriebe im SO3b 

weder städtebaulich vertretbar noch flächenmäßig möglich ist, er-

folgt die planerische Konfliktbewältigung, indem die erforderlichen 

Flächen im SO4 gesichert werden. Dementsprechend sind in Anleh-

nung an die bestehenden Festsetzungen zum Logistikpark (Bebau-

ungsplan Nr. 3/08) allgemein zulässig Logistiknutzungen (Speditio-

nen, Umschlag und Lagerung von Waren, Güterdistribution, ver-

kehrsaffine Handwerksnutzungen), die dem jeweiligen Einzelhan-

delsgroßbetrieb im SO3a-3b räumlich und funktional zugeordnet sind. 

Zudem zuzulassen sind Lagerhäuser und Lagerflächen, die aber 

ebenfalls räumlichen und funktionalen Bezug zu einem der Einzel-

handelsgroßbetriebe im SO3a-3b haben müssen. 

 

Sämtliche hiervon abweichenden Nutzungen sind ausgeschlossen, 

da sie der Zweckbestimmung des SO4 entgegenstehen. 

 

4.1.5 Sortimentsdefinition 

 

Die unter restriktiven Bedingungen ausnahmsweise zulässigen 

nicht zentren-/innenstadtrelevanten Sortimente im GE1-2 und SO1a-

1c, 2 sind wie folgt zu differenzieren (>Bayreuther Liste<, Städtebauli-

ches Einzelhandelsentwicklungskonzept (SEEK) für Bayreuth, Teil-

fortschreibung 2018): 

 

nicht zentren-/innenstadtrelevante Sortimente 

- Angel-, Jagd- und Reitartikel 
- Auto-, Motorrad-, Motorrollerzubehör, -teile, -reifen 
- Badeinrichtungen, -installationsmaterial, Sanitärerzeugnisse 
- Baustoffe, Bauelemente 
- Beleuchtungskörper, Lampen 
- Bodenbeläge, Teppiche 
- Boote und Zubehör 
- Elektrogroßgeräte 
- Elektroinstallationsmaterial 
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- Fahrräder, E-Bikes und Zubehör 
- Farben, Lacke 
- Fliesen 
- Gartenartikel, -bedarf, -geräte, Pflanzen 
- Innenjalousien und -rollos, Bettwaren, Gardinen und Zube-

hör 
- Kamine, (Kachel-)Öfen 
- Kinderwagen 
- Möbel, Küchen (inkl. Einbaugeräte), Matratzen 
- Rollläden und Markisen 
- Tapeten 
- Werkzeuge, Eisenwaren 
- Zooartikel, Tiernahrung, lebende Tiere 

 

4.1.6 Europarechtliche Anforderungen 

 

Die fachliche Grundlage und die städtebauliche Begründung für die 

vorgenannten auf Einzelhandel bezogenen Ausschluss- und Be-

schränkungsfestsetzungen des Bebauungsplanentwurfes Nr. 5/17 

bilden mit dem Ziel des Erhalts und der Entwicklung von Zentren 

die Einzelhandelskonzepte der Stadt Bayreuth, die nach § 1 Abs. 6 

Nr. 11 BauGB in der Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Diese 

Festsetzungen sind für den Schutz der Ortszentren geeignet, erfor-

derlich und angemessen und erfüllen zugleich die materiellen An-

forderungen des Art. 15 Abs. 3 der EU-Dienstleistungsrichtlinie 

(2006/123/EG, DL-RL). Bzgl. der Anwendbarkeit der DL-RL auf na-

tionale Bebauungspläne sei auf das Urteil des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 30.01.2018 - C-360/15 - verwiesen (>Visser-

Urteil<). 

 
4.1.7 Gewerbe- und Verkehrslärm 

 

Im Rahmen des Aufstellungsverfahrens wurden durch die IBAS In-

genieurgesellschaft schalltechnische Untersuchungen zu Ge-

werbe- und Verkehrslärm durchgeführt, um auch unter Berücksich-

tigung der Geräuschvorbelastung möglichen Lärmkonflikten vorzu-

beugen und gebietsübergreifend die städtebauliche Ordnung zu ge-

währleisten. In den Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 wurden im Er-

gebnis eine Emissionskontingentierung nach DIN 45691 (gebiets-

bezogene Emissionskontingente LEK, Zusatzkontingente LEK, zus, 
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nach Richtungssektoren) sowie passive Maßnahmen zum Schutz 

gegen einwirkenden Lärm (maßgebliche Außenlärmpegel, Bau-

Schalldämm-Maß R9w, ges) aufgenommen. Die beiden IBAS-Berichte 

Nr. 19.11061-b01 vom 04.06.2020 (Gewerbelärm) und 

Nr. 1911061-b02 vom 25.05.2021 (Verkehrslärm) bilden geson-

derte Anlagen zum Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17. Der Nachweis 

und die Überprüfung der Einhaltung der Festsetzungen zum Ge-

werbe- und Verkehrslärm erfolgt abgeschichtet in den nachgeord-

neten Genehmigungsverfahren. 

 

Gliederungsmöglichkeit nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO 

 

Mit der vorliegenden Bauleitplanung wird das Plangebiet in ver-

schiedene Baugebiete und die Baugebiete werden in Teilgebiete 

gegliedert. Wesentliches Differenzierungskriterium sind hierbei die 

oben beschriebenen unterschiedlich festzusetzenden Emissions-

kontingente. Werden für ein Baugebiet nach § 1 Abs. 4 

Nr. 2 BauNVO Emissionskontingente festgesetzt, so wird nach der 

Rechtsprechung des BVerwG2 dem Tatbestandsmerkmal des Glie-

derns nur Rechnung getragen, wenn das Baugebiet in einzelne 

Teilgebiete mit verschieden hohen Emissionskontingenten zerlegt 

wird. Diese Anforderung wird mit der vorliegenden Bauleitplanung 

erfüllt. Weiterhin muss nach der Rechtsprechung (s.o.) gewährleis-

tet bleiben, dass in einem Baugebiet nach der BauNVO jeder hier 

zulässige Betrieb seinen Standort finden können muss. § 1 Abs. 4 

Nr. 2 BauNVO ermöglicht zwar die räumliche Zuteilung von Emissi-

onsrechten, nicht aber deren das gesamte Baugebiet erfassende 

Beschränkung. Weil den §§ 2 bis 9 BauNVO der Gedanke der an-

lagen- und betriebsbezogenen Typisierung zu Grunde liegt, dem 

auch § 1 Abs. 4 Satz 1 BauNVO folgt, muss auch bei Gliederung 

eines Baugebietes dessen normative Zweckbestimmung gewahrt 

bleiben. 

 

                     
2 BVerwG, U. v. 07.12.2017 3 Az. 4 CN 7.16 
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Gewerbegebiet (GE1-2) 

 

In einem Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO müssen vom Typ her 

nicht erheblich belästigende Gewerbebetriebe aller Art ansiedeln 

können. Folglich muss es in dem Baugebiet mindestens ein Teilge-

biet ohne Emissionsbeschränkung geben oder ein Teilgebiet vor-

gesehen werden, das mit Emissionskontingenten belegt ist, die je-

den in diesem Baugebiet zulässigen Betrieb ermöglichen. Auf den 

geplanten Teilflächen GE1-2 können sich nach dem Kriterium der 

Tagzeit i. S. d. § 8 BauNVO Gewerbebetriebe aller Art ansiedeln. 

Zur Nachtzeit ist die Nutzung wegen der Nachbarschaft zu schutz-

bedürftigen Nutzungen entsprechend einzuschränken. Im vorlie-

genden Fall kann eine gebietsübergreifende Gliederung zum Tra-

gen kommen (s.u.). 

 

Sondergebiete >Logistik< (SO1a-1c, 2), >Einzelhandel/Möbel< (SO3a-3b) 

und >Logistik/Lager für Möbeleinzelhandel< (SO4) 

 

Als Instrument zur Beschränkung betrieblicher Emissionen findet 

die Vergabe von Lärmemissionskontingenten auch bei der Auswei-

sung von Sondergebieten Anwendung. In der einschlägigen Recht-

sprechung3 heißt es hierzu: 

 

>Die in § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO eröffnete Möglichkeit, Bau-

gebiete nach den besonderen :Eigenschaften8 von Betrieben und 

Anlagen zu gliedern, findet nach der ausdrücklichen Regelung des 

§ 1 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 BauNVO bei der Festsetzung von 

Sondergebieten zwar keine Anwendung. Andererseits bestimmt § 1 

Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 BauNVO, dass nach den §§ 10 und 

11 BauNVO besondere Festsetzungen über die :Art der Nutzung8 

getroffen werden können. Mit dieser Vorschrift wollte der Verord-

nungsgeber :in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht klarstel-

len, dass besondere Festsetzungen, wie sie für die Baugebiete 

                     
3 BVerwG, U. v. 02.12.2013, Az. 4 BN 10.13; siehe auch OVG NRW, 
U. v. 09.11.2012, Az. 2 D 63/11.NE) 
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nach den §§ 2 bis 9 BauNVO in § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO gelten, 

in Sondergebieten aufgrund der §§ 10 und 11 BauNVO erfolgen8 

(BRDucks 354/89 S. 40). Angesichts dieses klar formulierten Wil-

lens steht außer Frage, dass hierunter auch Festsetzungen nach 

dem Vorbild des § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO fallen (vgl. 

BVerwG, U. v. 11.07.2013, Az. 4 CN 7.12) [&].< 

 

Gebietsübergreifende Gliederung und darauf gerichteter planeri-

scher Wille 

 

Nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO können die Festsetzungen nach 

Satz 1 auch für mehrere Gewerbegebiete 3 und Sondergebiete mit 

gleicher Zweckbestimmung 3 einer Gemeinde im Verhältnis zuei-

nander getroffen werden. Hierbei reicht es aber nach der jüngsten 

Rechtsprechung4 nicht aus, wenn die Gemeinde im maßgeblichen 

Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses tatsächlich über wenigstens 

ein weiteres Industriegebiet5 verfügt, das mit keiner Geräuschkon-

tingentierung belegt ist. Die Wirksamkeit einer gebietsübergreifen-

den Gliederung hängt viel mehr davon ab, dass ihr auch ein darauf 

gerichteter planerischer Wille zugrunde liegt. 

 

In Bayreuth können insbesondere6 die folgenden 3 rechtsverbind-

lich festgesetzten 3 Gewerbe- (§ 8 BauNVO) und Sondergebiete 

mit der Zweckbestimmung Einzelhandel (Sondergebiet >Einzelhan-

del< § 11 Abs. 3 BauNVO) als Ergänzungsgebiete herangezogen 

werden, die allesamt nicht mit einer Geräuschkontingentierung be-

legt sind und somit die Ansiedlung eines jeden nach der Gebietsart 

zulässigen Betriebs zulassen: 

 

                     
4 BayVGH, U. v. 25.11.2022 - Az. 15 N 21.2243) 
5 Streitgegenständlich war ein Industriegebiet. Die Leitsätze lassen sich 
aber auf Gewerbe- und Sondergebiete übertragen. 
6 Über die aufgelisteten Bebauungspläne hinaus bestehen weitere Bauge-
biete, die keiner Emissionskontingentierung unterliegen. Hier ist aber 
aufgrund der Nähe zu schutzbedürftigen Nutzungen nicht ausgeschlossen, 
dass diese Pläne später geändert und entsprechende Kontingente verteilt 
werden (z. B. Bebauungsplan Nr. 7/87 (Gewerbegebiet) und Nr. 6/83 TB3 
(u.a. Sondergebiet Einzelhandel)). 
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ý Bebauungsplan Nr. 6/83 TB 1 >Gewerbepark :Alte Spinnerei 3 

Teilbereich 18 (Sondergebiet >Einzelhandel<) 

ý Bebauungsplan Nr. 6/83 TB 2 >Gewerbepark :Alte Spinnerei 3 

Teilbereich 28 (Sondergebiet >Einzelhandel<) 

ý Bebauungsplan Nr. 2/85 >Am Bauhof< (Gewerbegebiet) 

ý Bebauungsplan Nr. 7/85 >Gewerbegebiet am Nordring< (Ge-

werbegebiet) 

ý Bebauungsplan Nr. 3/86 >Industriegebiet St. Georgen zwi-

schen Riedingerstraße und Weiherdamm< (Sondergebiete 

>Einzelhandel<) 

ý Bebauungsplan Nr. 6/87 >Industriegebiet im Bereich Bahnhof 

St. Georgen Teilbereich Nord< (Sondergebiet >Einzelhandel<) 

ý Bebauungsplan Nr. 7/87 >Industriegebiet St. Georgen Bereich 

Kleiner Kreisel< (Sondergebiet >Einzelhandel<) 

ý Bebauungsplan Nr. 7/89 A >Gewerbegebiet Wolfsbach-Nord 

1. Änderung< (Gewerbegebiet) 

ý Bebauungsplan Nr. 3/92 >Sondergebiet Bindlacher Str.< (Son-

dergebiet >Einzelhandel<) 

ý Bebauungsplan Nr. 1/96 >Teilbereich zwischen B 2/Hoch-

straße und Sophian-Kolb-Straße< (Sondergebiet >Einzelhan-

del<) 

ý Bebauungsplan Nr. 1/04 >Am Bauhof / Drossenfelder Straße< 

(Gewerbegebiet) 

ý Bebauungsplan Nr. 5/10 >Kulmbacher Straße / Ehem. Um-

spannwerk< (Gewerbegebiet) 

ý Bebauungsplan Nr. 1/18 >Gewerbe- und Einzelhandelsstand-

ort Justus-Liebig-Straße / Spitzwegstraße (Teilfläche GE1; Ge-

werbegebiet) 

ý Bebauungsplan Nr. 3/18 >Sondergebiet :Großflächiger Einzel-

handel (nicht zentren-/innenstadtrelevante Sortimente)< Ber-

necker Straße / Königsbergstraße< (Sondergebiet Einzelhan-

del) 

ý Bebauungsplan Nr. 1/20 >Gewerbegebiet Wolfsbach-Nord< 

(Gewerbegebiet)  
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Der Festsetzung eingeschränkter und nicht eingeschränkter Ge-

werbe- und Sondergebiete >Einzelhandel< im Stadtgebiet liegt fol-

gender Planungswillen der Stadt Bayreuth zugrunde: 

 

Bei den Gewerbe- und Sondergebieten >Einzelhandel< sind grund-

sätzlich zwei Fallkonstellationen zu unterscheiden, auf die im Sinne 

des Rücksichtnahmegebots abgestuft zu reagieren ist: 

 

a) Lagen mit schutzbedürftigen Nutzungen im Einwirkungsbe-

reich des Plangebietes 

b) Lagen ohne schutzbedürftige Nutzungen im Einwirkungsbe-

reich des Plangebietes 

In die Gebiete ohne schutzbedürftige Nutzungen im Umfeld sollen 

vor allem Betriebe und Anlagen mit höherem Störpotenzial gelenkt 

werden. Lärmkonflikte sind hier nicht zu erwarten. Ein städtebauli-

ches Erfordernis, diese Gebiete nachträglich mit Emissionskontin-

genten zu belegen, ist ebenfalls nicht zu erkennen, sodass auch 

von einem langfristigen Fortbestand dieser Gebiete auszugehen ist. 

Demgegenüber ist 3 wie bei der vorliegenden Bauleitplanung 3 in 

anderen Gewerbe- und Sondergebieten >Einzelhandel< im Hinblick 

auf Lärmemissionen und die Nachbarschaft zu schutzbedürftigen 

Nutzung besondere Rücksichtnahme geboten. In diesen Gebieten 

sind entsprechende Einschränkungen vorzusehen. 

 

In der dargelegten Weise (gesamtstädtische Betrachtung von Ge-

werbe- und Sondergebietslagen, nach Vorhandensein schutzbe-

dürftiger Nutzungen abgestufte Gebietsausweisungen ohne oder 

mit Einschränkung) kann vorliegend von einer gebietsübergreifen-

den Gliederung gem. § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO Gebrauch ge-

macht werden. 
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4.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; 

§§ 16 ff. BauNVO) 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird einheitlich für alle Baugebiete im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 5/17 (GE1-2, SO1a-1c, 2, 

SO3a-3b, SO4) mit 0,8 als Höchstmaß festgesetzt. § 19 Abs. 4 

Satz 2 BauNVO, nach dem weitere Überschreitungen der festgesetzten 

Grundfläche in geringfügigem Ausmaß als Ermessensentscheidung der 

Stadt Bayreuth zugelassen werden können, findet grundsätzlich Anwen-

dung. Die GRZ von 0,8, die bereits im Bebauungsplan Nr. 3/08 für den 

Logistikpark festgesetzt und bei den flächenintensiven Nutzungsansprü-

chen von Gewerbe-, Einzelhandels- und Logistikbetrieben im Plangebiet 

auch weiterhin als städtebaulich vertretbar zu beurteilen ist, entspricht der 

bundesrechtlichen Orientierungswert nach § 17 BauNVO für Gewerbege-

biete und sonstige Sondergebiete. 

 

Lediglich im SO4 kann die festgesetzte GRZ überschritten werden. Grund 

hierfür ist die flächenmäßige Beschränkung des Gebiets infolge der aktu-

ellen Gegebenheiten und der allseitigen Bebauung. Diese Überschreitung 

ist sodann aber gebietsübergreifend zu kompensieren, sodass im Ergeb-

nis in den SO3a, SO3b und SO4 insgesamt eine GRZ von 0,8 eingehalten 

wird. Dieser Regelung liegt eine gemeinsame Betrachtung der drei Bau-

gebiete (Möbelhäuser, Lager und Stellplatzanlage, unmittelbarer räumli-

cher und funktionaler Zusammenhang) als Gesamtvorhaben zugrunde. 

 

Baumassenzahl (BMZ) 

 

Die Baumassenzahl (BMZ) wird mit 7,0 als Höchstmaß einheitlich festge-

setzt, was einem an diesem Standort städtebaulich verträglichen und für 

Gewerbe- und Sondergebiete typischen Baumassenverhältnis zur Grund-

stücksfläche entspricht. Diese Festsetzung wurde gegenüber dem rechts-

verbindlichen Bebauungsplan Nr. 3/08 (6,0) mit dem Ziel einer moderaten 
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Nachverdichtung geringfügig angehoben. Sie bleibt aber weiterhin deut-

lich unter dem Orientierungswert von 10,0 für Gewerbe- und sonstige Son-

dergebiete nach § 17 BauNVO. 

 

Geschossflächenzahl (GFZ) 

 

Im Gewerbegebiet GE1-2 wird neben der GRZ und der BMZ zusätzlich 

noch eine Geschossflächenzahl (GFZ) mit 2,4 als Höchstmaß festgesetzt, 

da hier insbesondere auch mehrgeschossige Bürogebäude stadträumlich 

denkbar sind und daher zulässig sein sollen. Dieser Wert stellt den gem. 

§ 17 BauNVO städtebaulich vertretbaren Orientierungswert für Gewerbe-

gebiete dar. 

 

Traufhöhe (TH) 

 

Bezüglich der mit der Festsetzung von Traufhöhen (TH) definierten Ge-

bäudehöhen gliedert sich das Plangebiet wie folgt: 

 

ý In den SO1a-1c und SO4 wird die Traufhöhenfestsetzung des 

rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 3/08 von 16,0 m als 

Höchstmaß beibehalten, da sich diese Festsetzung grundsätzlich 

bewährt hat und eine geordnete städtebauliche Entwicklung ge-

währleistet ist. Aufgrund bestehender und zukünftiger Anflugflä-

chen des Helikopterlandeplatzes auf dem östlich angrenzenden 

Bundespolizeiareal sind die Traufhöhen auf die bisher planungs-

rechtlich zulässigen Werte zu begrenzen. 

 

ý Demgegenüber wird in den SO3a-3b und GE1-2 aufgrund der expo-

nierten Lage an den Hauptverkehrsstraßen sowie der bei Einzel-

handelsgroßprojekten und etwaigen mehrgeschossigen Büroge-

bäuden typischen und vertretbaren Fernwirkung eine Traufhöhe 

von max. 21,0 m festgesetzt. Aufgrund der größeren Distanz zum 

Helikopterlandeplatz sind die o.g. Anflugflächen für das SO3a-3b 

und das GE1-2 nicht relevant. 
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ý Im SO2 wird die Traufhöhe gegenüber den rechtsverbindlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 3/08 auf 35,0 m als 

Höchstmaß angehoben, um so dem Planerfordernis und der Ziel-

setzung entsprechend auch die Errichtung von für Logistikbetriebe 

typische Hochregallagern zu ermöglichen. Die Zulässigkeit dieser 

Traufhöhen beschränkt sich auf das SO2, da nur dieses Sonder-

gebiet >Logistik< außerhalb der o.g. Anflugflächen liegt. 

 

Bezugspunkt für die Bestimmung aller in den Baugebieten festgesetzten 

Traufhöhen ist die jeweilige aktuelle Geländeoberkante (z.B. 361 m üNN 

im GE1-2, 367 m üNN im SO1a-1c, 370 m üNN im SO2, 362 m üNN im SO3a-

3b, 364 m üNN im SO4). 

 

Die jeweilige Traufhöhe versteht sich grundsätzlich inkl. aller technischen 

Aufbauten. Als Ausnahme gem. § 31 Abs. 1 BauGB kann die maximal zu-

lässige Traufhöhe durch Dachaufbauten (z.B. technische Aufbauten, 

Schornsteine, Be-/Entlüftungsanlagen, Anlagen für Solarenergie, Über-

dachungen von Lichthöfen, Aufzuganlagen) um maximal 3,0 m überschrit-

ten werden, wenn 

 

a) sie sich der maßgeblichen Dachfläche unterordnen und 

b) sie um die eigene Höhe von der Außenwand des jeweiligen Ge-

bäudes zurückspringen und 

c) wenn im Hinblick auf die Anflugzone des Hubschrauberlandeplat-

zes der Bundespolizeiabteilung Bayreuth Einvernehmen mit dem 

Luftamt Nordbayern, Regierung von Mittelfranken, Sachgebiet 25, 

hergestellt wird. 

 

Mit dieser restriktiven Ausnahmeregelung und den kumulativ zu erfüllen-

den Bedingungen (a-c) wird zum einen die städtebauliche Ordnung ge-

währleistet und zum anderen insbesondere ein luftfahrtrechtlicher Konflikt 

vermieden. 
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4.3 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; 

§§ 22 und 23 BauNVO) 

 

Die überbaubaren Grundstücksflächen im GE1-2 und SO1a-1c, -2 werden 

durch Baugrenzen so festgesetzt, dass mit entsprechenden Abständen 

z. B. zu den Straßenverkehrsflächen großzügige Baufenster entstehen 

und die Flurstücke entsprechend flexibel ausgenutzt werden können. Hier-

mit wird das Baufensterkonzept des Bebauungsplans Nr. 3/08 beibehalten 

bzw. fortgesetzt. Im Bereich der entfallenden Bahnanlagenflächen an der 

nördlichen Stadtgrenze zur Nachbargemeinde Bindlach (SO2) wird die 

Baugrenze ebenso wie die Baugebietsfläche nach Norden erweitert. Es 

wird aber ein städtebaulich wirksamer Abstand zur Stadtgrenze eingehal-

ten. 

 

Im SO3a-3b und SO4 sind die Baugrenzen und Baufenster deutlich enger 

anzulegen. Im SO3a-3b ist die Errichtung der Möbelhäuser aufgrund bauli-

cher Zwänge (v.a. zwei Regenrückhaltebecken) nur an der beabsichtigten 

Stelle möglich ist. Das Baufenster im SO4 ist aufgrund der zwingenden 

räumlichen und funktionalen Verbindung zu den Möbelmärkten unmittel-

bar auf das Baufenster in SO3b ausgerichtet. 

 

Bei der Festsetzung der Baugrenzen finden insbesondere auch die Bau-

verbotszonen nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz an den 

angrenzenden Staatstraßen Berücksichtigung. 

 

Art. 6 BayBO (Abstandsflächen) findet grundsätzlich Anwendung. In den 

Sondergebieten (SO1a-1c, 2, 3a-3b, 4) können die Abstandsflächentiefen je-

doch gem. Art. 6 Abs. 5 i. V. m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 BayBO auf 0,2 H (u 

der maßgeblichen Wandhöhe), mindestens 3,0 m, verringert werden. Die 

Verringerung der Abstandsflächen auf ein Fünftel entspricht der Abstands-

flächenregelung eines Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO). Diese Abstands-

flächentiefe ist insofern als städtebaulich verträglich zu beurteilen, als an 

die Abstandsflächen der Gebäude in den Sondergebieten hinsichtlich der 



 

 

39 

 

Regelungsziele der BayBO (Belichtung, Belüftung, gesunde Arbeitsver-

hältnisse etc.) keine höheren Schutzansprüche zu stellen sind als in Ge-

werbegebieten. 

 

Im GE1-2 gilt per Gesetz (BayBO) 0,2 H. Es bedarf daher keiner weiteren 

bauleitplanerischen Vertiefung. 

 

4.4 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen und andere Festsetzun-

gen aufgrund landesrechtlicher Vorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB 

i. V. m. Art. 81 BayBO) 

 

Zulässig sind einheitlich für alle Baugebiete im Geltungsbereich Flachdä-

cher (FD) sowie flach geneigte (Dachneigung f 15°) Satteldächer (SD)  

oder Pultdächer (PD). Unabhängig davon, dass es sich hierbei um bei Ge-

werbe-, Einzelhandels- und Logistikbetrieben übliche Dachformen han-

delt, ist diese Ausprägung in Hinblick auf die Zielintention des Bebauungs-

plans und die vorhandenen Strukturen städtebaulich vertretbar.  

 

Zur Reduzierung der Eingriffsschwere (siehe Umweltbericht, Kapitel 0) ist 

der überwiegende Teil der Dachfläche mit einer Dachbegrünung zu verse-

hen. Aus den gleichen Gründen und zusätzlich zur Auflockerung großfor-

matiger Fassadenflächen sind zudem zusammenhängende ungegliederte 

Fassadenflächen von mehr als 40 m2 mit Kletter- bzw. Rankpflanzen zu 

begrünen. Auf je zwei Meter Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu 

verwenden. 

 

Mit Gebäudebegrünungen sind insbesondere folgende positive Effekte 

verbunden: 

 

- Verbesserung des Mikroklimas v.a. im Nahbereich, aber auch im 

gesamten Siedlungsraum 

- Staubbindung und Feuchtigkeitsausgleich 

- Wärmedämmung im Winter 3 Kühlung im Sommer 

- Schalldämmung 

- verbesserte Einfügung in das Landschaftsbild  
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4.5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

 

Im Wesentlichen werden mit den Festsetzungen zu Straßenverkehrsflä-

chen, Straßenbegrenzungslinien, Verkehrsbegleitgrün, Fußwegen sowie 

Rad- und Fußwegen die vorhandenen und funktionierenden Verkehrs-

strukturen und -anlagen im Bestand gesichert. 

 

Das GE1-2 und das SO3a-3b werden über eine neue Sticherschließung mit 

Wendehammer (Kunden- und Beschäftigtenverkehr) über die Bindlacher 

Allee verkehrlich angebunden. Der Lieferverkehr zum SO4 erfolgt dagegen 

ausschließlich über eine private Zufahrt von der Straße Logistikpark. Eine 

Durchfahrt vom SO3a-3b zur Straße Logistikpark ist ausgeschlossen. 

 

Der bestehende Fuß- und Radweg von der Bindlacher Allee zur Straße 

Logistikpark wird planungsrechtlich gesichert bzw. über einen neuen Fuß- 

und Radweg im westlichen Bereich bis zur Bindlacher Straße verlängert. 

Im Bereich der geplanten Stellplatzanlage des SO3a-3b ist dabei kein flä-

chenscharfer Verlauf des Fuß- und Radwegs, sondern zur flexiblen Aus-

nutzung des Areals nur eine Trasse für den Weg (Breite mind. 3,00 m) 

festgesetzt. Die Überfahrung dieser Trasse durch motorisierten Individual-

verkehr (Kunden- und Beschäftigtenverkehr) ist auf das notwendige Maß 

zu reduzieren. 

 

Im nördlichen Abschnitt der Straße Logistikpark werden zudem Lkw-Stell-

plätze festgesetzt, um hierdurch die umliegenden Straßen in den Industrie- 

und Gewerbegebieten vom Lkw-Parkdruck zu entlasten. 

 

Im SO3a-3b wird zur nahmobilitätsfreundlichen Erschließung und Vernet-

zung zum einen des Plangebietes und zum anderen der Einzelhandelsan-

gebote ein Ein- und Ausgangsbereich für Fußgänger und Radfahrer fest-

gesetzt (Bereich des Reservistendenkmals). 
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Exkurs: Ausbau der Christian-Ritter-von-Popp-Straße 

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

wies das Staatliche Bauamt Bayreuth mit Schreiben vom 26.06.2019 (Az. 

S12-4621/4622.Bayreuth) darauf hin, dass die im Bebauungsplan Nr. 3/08 

festgesetzten Ausbaumaßnahmen (Verbreiterung der Fahrbahn der 

St 2181/Christian-Ritter-von-Popp-Straße zwischen den Einmündungen 

der Ortsstraßen >Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße< und >Logistik-

park< von 15,00 m auf 18,00 m einschließlich der Verlegung des Geh- und 

Radweges) im Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 nicht enthalten seien. 

Der Ausbau der Christian-Ritter-von-Popp-Straße ist jedoch bereits mit 

dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 3/08 festgesetzt worden und 

damit rechtsverbindlich vorgesehen. Der gegenständliche Bebauungspla-

nentwurf Nr. 5/17 ändert das Planungsrecht in diesem Bereich nicht. Der 

Ausbaubereich liegt außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungspla-

nentwurfes Nr. 5/17, sodass die Festsetzungen des Bebauungsplans 

Nr. 3/08 unverändert fortgelten. Zur einfacheren Lesbarkeit des Plans und 

zum besseren Verständnis der Planzeichnung wurde die Ausbauplanung 

südlich des Geltungsbereichs aber in blau eingeblendet. 

 

4.6 Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

 

Das Baufenster im SO3b wird durch zwei unterirdische Kanäle (Regenwas-

serkanal DN 1000 und Schmutzwasserkanal DN 300) unterquert. Eine 

Überbauung der Trassenverläufe mit Hochbauten ist ausgeschlossen. Die 

erforderliche Umverlegung beider Kanäle und der neue Trassenverlauf au-

ßerhalb der Baugrenzen ist im Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 festgesetzt 

und damit bauleitplanerisch gesichert. 

 

Oberirdische Leitungen sind aus städtebaulichen und stadtgestalterischen 

Gründen nicht vertretbar und somit ausgeschlossen. 
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4.7 Maßnahmen für die Wasserwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 und 

16c BauGB) 

 

Die vorhandenen Regenrückhaltebecken im SO3a-3b sind für die Entwäs-

serung des Gebietes erforderlich und daher planungsrechtlich gesichert. 

 

Zur Vorbeugung von Schäden durch Hochwasser - hier: Schäden durch 

Starkregen - ist die Drosselabflussspende zur Einleitung in die öffentliche 

Kanalisation auf 70 l/s x ha Grundstücksfläche begrenzt. Entsprechende 

Rückhaltemaßnahmen sind auf dem jeweiligen Grundstück vorzuhalten. 

Eine besonders wirksame Art der Abflussverzögerung stellt die Dachbe-

grünung (siehe Kapitel 4.4) dar. Begrünte Dachflächen verzögern und re-

duzieren Regenwasserabfluss durch Retentions- und Verdunstungsme-

chanismen erheblich. 

 

Mit dem Ziel, in Anbetracht zunehmender Starkregenereignisse den Ab-

fluss des Niederschlagswassers zu verzögern, ist Niederschlagswasser 

von Dachflächen zu sammeln und für die Bewässerung der Grünflächen 

auf dem Baugrundstück zu nutzen. Hiermit soll vermieden werden, dass 

vorhandene und künftige Entwässerungsanlagen durch zu starke Spitzen-

abflüsse hydraulisch überlastet werden. 

 

4.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB) 

 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) des Büros OPUS Bay-

reuth von Januar 2021 kommt zu dem Ergebnis, dass durch die gegen-

ständliche Bauleitplanung einige Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

sowie einige Brutvogelarten grundsätzlich betroffen sind. Unter Berück-

sichtigung der nachfolgend dargelegten Vermeidungs- (V) und vorgezo-

genen Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen7) kann für alle Arten die 

                     
7 continuous ecological functionality-measures; Sicherung der kontinuier-
lichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen), um Beeinträchtigungen 

lokaler Populationen zu vermeiden 
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Erfüllung eines natur- und artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes 

ausgeschlossen werden: 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

ý 1 V Umweltfachliche Baubegleitung für den Artenschutz 

ý 2 V Vorgaben zur Baufeldberäumung (Rodungszeitraum für Ge-

hölze, Schutzmaßnahmen für die Haselmaus, Schutzmaßnahmen 

für Zauneidechse und Schlingnatter) 

ý 3 V Fledermausfreundliches Beleuchtungskonzept 

ý 4 V Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen 

CEF-Maßnahmen 

ý 3.1 ACEF Anbringen von Vogel-Nistkästen 

ý 3.2 ACEF Maßnahmen für Fledermäuse 

ý 3.3 ACEF Maßnahmen für Reptilien 

ý 3.4 ACEF Pflanzung und Entwicklung von naturnahen Hecken 

ý 3.5 ACEF Anlage und Entwicklung von Brachstreifen 

 

Eine detaillierte Beschreibung der Maßnahmen ist dem Bericht zur saP 

(saP-Bericht) des Büros OPUS, Bayreuth, von Januar 2021 (Anlage zum 

Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17) zu nehmen. Mit der Aufnahme der Maß-

nahmen als textliche Festsetzungen sowie des saP-Berichtes als Anlage 

zum Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 wird die Durchführung dieser Maß-

nahmen allgemein rechtsverbindlich bauleitplanerisch gesichert. 

 

Die städtebaulich wirksame Baumallee an der Bindlacher Allee wird durch 

die Erhaltungsfestsetzung einzelner Bäume planungsrechtlich gesichert. 

Einzig im Zufahrtsbereich der neuen Sticherschließung zum GE1-2 und 

SO3a-3b werden aus baulichen Gründen wenige Einzelbäume als zu fällen 

festgesetzt. Die auf der östlichen Seite der Straße Logistikpark im östli-

chen SO1b als zu pflanzen festgesetzte Baumreihe wird aus dem Bebau-

ungsplan Nr. 3/08 übernommen, da sie weiterhin städtebaulich sinnvoll ist. 
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Zur grünordnerischen und stadträumlichen Abgrenzung des neuen Son-

dergebietsclusters (Möbeleinzelhandel) gegenüber dem Sondergebiet 

>Logistik< (SO1a und SO1c) und dem Gewerbegebiet (GE1-2) sind zusätzli-

che Baumreihen zu pflanzen. 

 

Unbeschadet der höchstzulässigen baulichen Verdichtung in allen Bauge-

bieten sind zur Wahrung einer Mindestausstattung an Grünflächen im ge-

samten Plangebiet mindestens 10 % der Grundstücksflächen zu begrü-

nen, unter Berücksichtigung vorhandener Gehölzbestände mit Bäumen 

und Sträuchern zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

 

Pro 400 m2 Grundstücksfläche zur Gewährleistung einer grünordneri-

schen Mindestausstattung ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. 

Zur Auflockerung oberirdischer Stellplatzanlagen ist zusätzlich pro 

10 Stellplätze ein standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Bestehende 

und erhaltene Bäume können auf die Zahl der nach den vorstehenden Re-

gelungen nachzuweisenden Zahl der Bäume angerechnet werden. Die 

Auswahl der zu pflanzenden Laubbäume hat in Abstimmung mit der Unte-

ren Naturschutzbehörde (Umweltamt der Stadt Bayreuth) zu erfolgen. Die 

Baumschutzverordnung der Stadt Bayreuth findet grundsätzlich Anwen-

dung. 

4.9 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

 

Eingriff 

 

Die mit dem vorliegenden Bebauungsplan vorbereitete Bebauung im  

GE1-2 und SO3a-3b stellt einen neuen ausgleichspflichtigen Eingriff in Natur 

und Landschaft dar. Die ökologische Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 

wurde anhand des Leitfadens >Eingriffsregelung in der Bauleitplanung - 

Bauen im Einklang mit der Natur und Landschaft< (s. Zt. Bayerisches 

Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen, 2. erweiterte 

Auflage 2003) erstellt. Im SO1a-1c,-2 und SO4 ist ein Ausgleich gem. § 1a 

Abs. 3 Satz 6 BauGB nicht erforderlich, da hier Eingriffe nach Maßgabe 
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des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 3/08 bereits vor der planeri-

schen Entscheidung zur vorliegenden Bauleitplanung erfolgt sind oder zu-

lässig waren. 

 

Dies gilt explizit auch für die Erweiterung des SO2 nach Norden. Hier ist 

nach bestehenden Planungsrecht bereits heute der Eingriff in Form von 

Bahnanlagen zulässig. Der im Bebauungsplan Nr. 3/08 nördlich davon 

vorgesehene Grünstreifen bleibt in der festgesetzten Länge und Breite er-

halten. 

 
ý Eingriffsfläche E1 (GE1-2): 

Bei der Fläche des GE1-2 handelt es sich um ein Gebiet mittlerer 

Bedeutung für Natur und Landschaft (kartierte Gehölze, z.T. ex-

tensiv genutztes Grünland, Wiese, vereinzelter Baumbestand, 

Nutzung durch Hundeverein, Mahd; Kategorie II (unterer Wert)). 

Infolge des geplanten Versiegelungsgrades (GRZ 0,8, Typ A) 

wurde aus dem einschlägigen Wertebereich ein Kompensations-

faktor von 0,8 ermittelt. Hierbei fanden insbesondere die folgen-

den Vermeidungsmaßnahmen Berücksichtigung: 

÷ Erhalt einer zusammenhängenden Grünfläche mit einer 

Größe von insgesamt 7 752 m2 zwischen Bindlacher Allee 

und GE1-2/SO3a-3b 

÷ Dach- und Fassadenbegrünung 

÷ Kompaktes Bauen durch reduzierte Abstandsflächen und 

Erhöhung der Kennziffern für das vertikale Maß der bauli-

chen Nutzung 

÷ Reduzierte Drosselabflussspende, Rückhaltung auf dem 

Baugrundstück, Niederschlagswassersammlung und -nut-

zung 

÷ Grünordnerische Mindestausstattung (10 % der Grund-

stücksfläche zu begrünen, zu bepflanzen und dauerhaft zu 

unterhalten) 

÷ Baumpflanzung je 400 m2 Grundstücksfläche, zusätzlich 

Baumpflanzung je 10 Stellplätze 

÷ Baumreihen entlang der Gebietsabgrenzung von SO3a-3b 
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÷ Multikodierung von Flächen (z. B. PV-Anlagen auf Stell-

plätzen) 

Bei einer gesamten Eingriffsfläche von 9 260 m2 ergibt sich somit 

ein Ausgleichsflächenbedarf von 7 408 m2. 

 

ý Eingriffsfläche E2 (SO3a-3b): 

Die Eingriffsfläche E2, auf der die Einzelhandelsgroßprojekte um-

gesetzt werden sollen, ist als Gebiet geringer Bedeutung für Natur 

und Landschaft (kartierte Gehölze, Acker, bereits erfolgte bauliche 

Inanspruchnahme. Vorbelastungen, Wege, Sportanlagen, Regen-

rückhaltebecken, vereinzelter Baumbestand) zu bewerten. Hier 

ergibt sich in Ableitung aus dem geplanten Versiegelungsrad 

(GRZ 0,8, Typ A), in Anbetracht der Einstufung des Gebietes vor 

der Planung und unter Berücksichtigung der o.g. Vermeidungs-

maßnahmen ein Kompensationsfaktor von 0,35, sodass der Aus-

gleichsflächenbedarf bei einer Eingriffsfläche von 35 220 m2 

12 327 m2 umfasst. 

 

Ausgleich 

 

Den Eingriffen E1 und E2 werden jeweils externe Ausgleichsflächen aus 

dem Ökokonto der Stadt Bayreuth zugeordnet, da im Plangebiet keine ge-

eigneten aufwertbaren Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen: 
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Bilanz 

 

Hiermit wird der durch die Eingriffe des Bebauungsplans ausgelöste - ent-

sprechend rechnerisch ermittelte - Ausgleichsflächenbedarf insgesamt 

vollständig kompensiert. 

 

Ausgleichsflächen 3 Ausgleichsflächenbedarf 3 

19 735 m2 g 19 735 m2 

EINGRIFF AUSGLEICH 

Eingriff (E) 
Gebiet 

lt. B-Plan Nr. 5/17 

Zugeordneter externer 

Ausgleich (A) 

Fl.Nr. Gmkg. 

(TF = Teilfläche) 

E1 GE1-2 

A1 3 704 m2 

Teilflächen aus der Aus-

gleichsfläche (AF) 4 

>Schlossrangen< des Öko-

kontos der Stadt Bayreuth 

A2 3 704 m2 

Teilflächen aus den Aus-

gleichsflächen (AF) 21 

>Tappertau südöstlich 

Thiergarten< und 32 >Tap-

pertau südöstlich Thiergar-

ten (nördlicher Anschluss 

an AF 21) des Ökokontos 

der Stadt Bayreuth 

162 TF, 163 TF, 

165/2 TF und 

166 TF je 

Gmkg. Thiergarten 

E2 SO3a-3b 

A3 11 175 m2 

Teilflächen aus der Aus-

gleichsfläche (AF) 4 

>Schlossrangen< des Öko-

kontos der Stadt Bayreuth 

A4 1 152 m2 

Teilfläche aus der Ausgleichs-

fläche (AF) 21 >Tappertau 

südöstlich Thiergarten< des 

Ökokontos der Stadt Bay-

reuth 

156 TF, 159 TF und 

166 TF je Gmkg. 

Thiergarten 



 

 

48 

 

Ausgleichsmaßnahmen (Entwicklungsziele) 

 

In Abstimmung mit dem Amt für Umweltschutz der Stadt Bayreuth wurden 

für die Ausgleichsflächen des Ökokontos folgende Entwicklungsziele defi-

niert: 

 

AF 4 >Schlossrangen<: 

ý Neuanlage von bachbegleitenden Gewässern (mehreren kleinen 

Teichen) mit Entwicklung einer naturnahen Saumvegetation 

ý Aufweitung und Anstauung von Drainagegräben 

ý Extensive Wiesennutzung (zweimalige, im Bereich der Tümpel 

einmalige Mahd) 

 

AF 21 >Tappertau südöstlich Thiergarten< und AF 32 >Tappertau südöst-

lich Thiergarten (nördlicher Anschluss an AF 21)<: 

ý Herstellung eines artenreichen extensiv genutzten Grünlands 

 

4.10 Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und 

Abs. 6 (BauGB) 

 

Im nördlichen Bereich des Sondergebietes >Logistik< (SO2) ist eine Flüs-

siggastankstelle geplant. Das Vorhaben soll an die bestehenden Leitungs-

infrastrukturen im Bereich der nördlich des Planareals auf Bindlacher Ge-

meindegebiet verlaufenden Bühlstraße angeschlossen werden. Zur Siche-

rung der versorgungsmäßigen Erschließung i. S. d. § 30 Abs. 1 BauGB 

wird der Gasleitungsverlauf (6 m breite Trasse mitsamt des freizuhalten-

den Schutzstreifens) als mit Leitungsrecht zugunsten des Eigentümers 

des Flurstücks 2604/25 Gmkg. Bayreuth zu belastende Fläche festgesetzt. 

Hiermit wird die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit anderweitiger Nutzun-

gen auf diesen Flächen ausgeschlossen. 
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4.11 Maßnahmen und technische Einrichtungen zur Erzeugung und Nut-

zung solarer Strahlungsenergie (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 lit. b BauGB) 

 

Bei der Neuerrichtung von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen 

sind auf dem überwiegenden Teil der Dachfläche bauliche und sonstige 

technische Maßnahmen zur aktiven Nutzung der solaren Strahlungsener-

gie (z. B. Solarthermie oder Photovoltaik) zu installieren. Diese Festset-

zung ist in der städtebaulichen Betrachtung darin begründet, baulich be-

reits in Anspruch genommene Flächen mit zusätzlichen Nutzungen zu 

überlagern (Multikodierung) und so weitere Flächeninanspruchnahme zu 

vermeiden bzw. zu verringern. Die großformatigen Bauten im Plangebiet 

bieten auf ihren Dachflächen erhebliche Potenziale zur Erzeugung erneu-

erbarer Energien. 

 

Aufgeständerte technische Anlagen zur Erzeugung und Nutzung solarer 

Energie (z. B. thermische Solarkollektoren, Photovoltaikmodule) sind nur 

bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig. Die Höhe ist der Abstand zwischen 

Oberkante der Dachhaut und höchstem Punkt der technischen Anlage. Mit 

dieser Konkretisierung wird eine gebietsunverträgliche Höhenentwicklung 

durch diese technischen Aufbauten ausgeschlossen. 

 

4.12 Sonstige Planzeichen 

 

Im SO3a-3b wird zur Herstellung der städtebaulichen Ordnung eine zentrale 

Stellplatzanlage für die Einzelhandelsnutzung festgesetzt (Umgrenzung 

von Flächen für Stellplätze einschließlich deren Zu- und Abfahrten). Zur 

Klarstellung: Stellplätze sind im SO3b bei Wahrung der übrigen Festset-

zungen des Bebauungsplans ansonsten auch innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksfläche, also innerhalb der Baufenster, zulässig. Im Übrigen ist 

als Ermessensentscheidung der Stadt Bayreuth § 23 Abs. 5 BauNVO an-

zuwenden. Im SO3a ist mit dem Ziel der Multikodierung von Flächen (siehe 

Kapitel 4.11) über den für eine Solaranlage geeigneten Stellplatzflächen 

außerhalb der Baubeschränkungszone gem. Art. 24 Abs. 1 BayStrWG 

und außerhalb der Unterbauung (Regenrückhaltebecken und Regenwas-

serkanal) eine aufgeständerte Photovoltaikanlage zu installieren. 
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Im GE1-2, SO1a-1c, 2 und SO4 sind Stellplätze einschließlich deren Zu- und 

Abfahrten bei Einhaltung der übrigen Festsetzungen des Bebauungsplans 

und unter Berücksichtigung der nachrichtlichen Übernahmen sowohl in-

nerhalb der Baugrenzen als auch außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zulässig. 

 

4.13 Nachrichtliche Übernahmen 

 

Nachrichtlich in den Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 übernommen wurden 

eine Richtfunktrasse sowie die einschlägigen Bauverbots- und Baube-

schränkungszonen (20 m und 40 m) ab Fahrbahnrand der angrenzenden 

Staatsstraßen gem. Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 und Art. 24 Abs. 1  

Nr. 1 BayStrWG. 

 
4.14 Hinweise 

 

Die folgenden Hinweise, die nicht unmittelbarer Gegenstand der Bauleit-

planung sind, wurden aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan 

Nr. 3/08 über- bzw. aufgrund der im Rahmen des Verfahrens abgegebe-

nen Stellungnahmen der entsprechenden Behörden aufgenommen: 

 

Werbeanlagen, welche die Verkehrsteilnehmenden auf der BAB 9, ein-

schließlich der Anschlussstelle, der St 2181, der St 2460 oder den Orts-

straßen ablenken können und somit geeignet sind, die Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden, 

Hierbei genügt bereits eine abstrakte Gefährdung des Verkehrs, Auf 

§ 33 StVO wird verwiesen. 

 

Werbeanlagen an Gebäuden sind schlicht und unaufdringlich zu gestalten. 

Großflächige Fassaden und Fassadenteile sind 3 vorzugsweise durch Be-

grünung 3 zu gliedern. Als großflächig gelten (ungegliederte) Fassaden-

flächen in einer Ebene, die größer als 500 m2 sind. 
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Beleuchtungsanlagen (z. B. Hofraumbeleuchtungen) sind so anzubringen 

und auszubilden, dass die Verkehrsteilnehmenden auf der BAB 9, ein-

schließlich der Anschlussstelle der St 2181, der St 2460 und der Ortsstra-

ßen nicht geblendet werden. Auf die artenschutzrechtlichen Anforderun-

gen an die Ausbildung und den Betrieb der Beleuchtungen in den textli-

chen Festsetzungen des Bebauungsplans wird verwiesen. 

 

Durch den Parkverkehr dürfen die Verkehrsteilnehmenden auf der 

St 2181, der St 2460 und den Ortsstraßen nicht geblendet oder abgelenkt 

werden. Erforderlichenfalls ist ein wirksamer Blendschutz anzuordnen. 

 

Gegenüber den Baulastträgern der BAB 9, der St 2181, der St 2460 und 

der Ortsstraßen können keine Ansprüche aus Lärm oder sonstigen Immis-

sionen geltend gemacht werden. 

 

Oberflächenwasser, Abwasser und sonstiges Wasser darf nicht zur 

BAB 9, zur St 2181 oder zur St 2460 hin abgeleitet werden. 

 

Sollte bei Baumaßnahmen organoleptisch auffälliges Material entdeckt 

werden, sind ein Fachbüro einzuschalten und die zuständigen Behörden 

zu informieren. 

 

Hinsichtlich der bodendenkmalpflegerischen Belange wird auf Art. 8 

Abs. 1 und 2 BayDSchG hingewiesen. 
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4.15 Zusammenstellung der Flächen 

 

Sondergebiet Logistik (SO1a-1c, 2) ca. 18,19 ha 

Sondergebiet Einzelhandel/Möbel (SO3a-3b) ca. 3,52 ha 

Sondergebiet Logistik/Lager für Möbeleinzelhandel (SO4) ca. 0,86 ha 

Gewerbegebiet (GE1-2) ca. 0,93 ha 

private Grünfläche ca. 1,10 ha 

Verkehrsbegleitgrün ca. 0,71 ha 

Verkehrsfläche ca. 2,18 ha 
davon: Straßenverkehrsfläche ca. 1,26 ha 
 Rad- und Fußweg ca. 0,62 ha 
 Fußweg ca. 0,01 ha 
 private Zufahrt ca. 0,18 ha 
 Verkehrsfläche bes. Zweckbestimmung 

(LKW-Stellplätze) 
ca. 0,11 ha 

   

Größe des Geltungsbereiches ca. 27,49 ha 

 

 

5 Verkehr 

 

Vorgang bis Verfahrenseinleitung (2018/2019) 

 

Im Vorfeld der gegenständlichen Bauleitplanung wurden im Rahmen eines Ver-

kehrsgutachtens (R+T Verkehrsplanung GmbH, Darmstadt) folgende Knoten-

punkte im Umfeld des Vorhabens auf ihre Leistungsfähigkeit untersucht (Be-

stand): 

 

ý Bindlacher Allee / Bühlstraße (K 1) 

ý BAB 9 / Bindlacher Allee / Christian-Ritter-von-Popp-Straße / Hochbrü-

cke (K 2) 

ý Christian-Ritter-von-Popp-Straße / Christian-Ritter-von-Langheinrich-

Straße (K 3) 

ý Christian-Ritter-von-Popp-Straße / Logistikpark (K 4) 

ý Logistikpark / Im Letterer (K 5) 
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Alle Knotenpunkte können mit den s.Zt. bestehenden Verkehrsmengen sowie 

den vorhandenen Ausbauzuständen und Spurenaufteilungen leistungsfähig be-

trieben werden. 

 

Neben den Neuverkehrsmengen durch die geplanten Einzelhandelsnutzungen 

wurden bei den Prognoseverkehrsmengen auch die Vollentwicklung des Lo-

gistikparks sowie weitere Gebietsentwicklungen in Bindlach-Süd und Bayreuth-

Nord berücksichtigt. Die Ansiedlung großflächigen Möbeleinzelhandels mit ei-

ner Gesamtverkaufsfläche von 31 500 m2 verursacht ein kalkuliertes tägliches 

Neuverkehrsaufkommen von 3 600 Kfz-Fahrten, die sich je nach Erschlie-

ßungsvariante unterschiedlich im umliegenden Netz verteilen. Untersucht wur-

den drei Erschließungsvarianten für den Möbeleinzelhandel: 

 

ý Vollständige Erschließung über Bindlacher Allee (Variante 1) 

ý Trennung der Verkehrsarten: Kunden- und Beschäftigtenverkehr über 

Bindlacher Allee, Lieferverkehr über Logistikpark (Variante 2) 

ý Haupterschließung über Bindlacher Allee und Nebenerschließung über 

Logistikpark (mit interner Verbindung), Lieferverkehr ausschließlich 

über Logistikpark (Variante 3) 

 

Die gutachterliche Leistungsfähigkeitsüberprüfung mit den Prognoseverkehrs-

mengen ergab seinerzeit Folgendes: 

 

ý Die Knotenpunkte Bindlacher Allee / Bühlstraße (K 1), Christian-Ritter-

von-Popp-Straße / Christian-Ritter-von-Langheinrich-Straße (K 3) und 

Logistikpark / Im Letterer (K 5) bleiben auch mit den Prognoseverkehrs-

mengen in allen drei Erschließungsvarianten weiterhin ausreichend 

leistungsfähig. 

ý Der Knotenpunkt Christian-Ritter-von-Popp-Straße / Logistikpark (K 4) 

ist mit den Prognoseverkehrsmengen vorfahrtgeregelt noch leistungs-

fähig und erreicht knapp die Qualitätsstufe des Verkehrsablaufs (QSV 

D). Bei vollständiger Entwicklung des Logistikparks kann hier jedoch 

eine Lichtsignalanlage erforderlich werden. 

ý Der neue Anschlussknoten von der Bindlacher Allee in die Stichstraße 

zum SO3a-3b und zum GE1-2 ist vorfahrtgeregelt nicht leistungsfähig 
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(QSV F) und muss lichtsignalgesteuert ausgebaut werden. Aufgrund 

der Lage außerhalb bebauter Gebiete und um einen guten Verkehrs-

fluss auf der Bindlacher Allee zu garantieren, sollte ein Linksabbiege-

streifen von der Bindlacher Allee in die neue Stichstraße eingerichtet 

werden. Um Störungen des Verkehrsablaufes auf der Bindlacher Allee 

zu vermeiden und um eine hohe Verkehrssicherheit vor allem im Kon-

fliktbereich mit dem Fußgänger- und Radverkehr zu erreichen, wird zu-

dem auch ein Rechtsabbiegestreifen gutachterlich empfohlen. Die auf 

Grundlage der gutachterlichen Empfehlungen entwickelte Straßenquer-

schnittsplanung ist im Bebauungsplanentwurf Nr. 5/17 bereits enthal-

ten. 

ý Am großen Kreisel sind schon bei den Verkehrsmengen des Prognose-

Nullfalls (Vollentwicklung des Logistikparks und Gebietsentwicklungen 

im Umfeld) Optimierungen erforderlich, die auf Initiative des Planungs- 

und Baureferates der Stadt Bayreuth gemeinsam mit den zuständigen 

Stellen 3 Autobahn GmbH und Staatliches Bauamt 3erörtert wurden. 

 

Aus verkehrstechnischer Sicht wurde im Ergebnis die Umsetzung der Erschlie-

ßungsvariante 2 empfohlen, da eine klare Trennung zwischen Pkw- und 

Schwerlastverkehr erfolgt und somit eine eindeutige Beschilderung/Wegwei-

sung möglich ist. Des Weiteren müssen in der Erschließungsvariante 2 der Stra-

ßenaufbau der Hauptzufahrt zu den Möbelmärkten und des Parkplatzes an der 

Bindlacher Allee sowie die Kurvenradien und Querschnitte nur vor allem auf 

Pkw-Verkehr ausgerichtet werden. Gegenüber der Erschließungsvariante 3 

wird durch die Erschließungsvariante 2 zudem weniger Verkehr auf den Stra-

ßenzug Christian-Ritter-von-Popp-Straße gelenkt. Im vorliegenden Bebauungs-

planentwurf Nr. 5/17 wurde somit die Erschließungsvariante 2 umgesetzt. 

 

Entwicklung ab frühzeitiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

(ab Mitte 2019) 

 

Insbesondere Stellungnahmen des Staatlichen Bauamtes vom 26.06.2019 und 

der Autobahn GmbH vom 27.05.2019 sowie die weiteren baulichen Entwicklun-

gen im Logistikpark wurden 2020 zum Anlass für weitergehende Untersuchun-
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gen genommen. Konkret wurde die verkehrliche Machbarkeit des Gesamtver-

kehrssystems mit Hilfe einer Mikrosimulation (mikroskopische Verkehrsmodel-

lierung) überprüft, damit auch die gegenseitigen Einflüsse der Nachbarknoten 

in dem komplexen Verkehrssystem berücksichtigt werden können. Ergänzend 

sollten Aussagen zur Leistungsfähigkeit weiterer Nachbarknotenpunkte 

(St 2163 / St 2181 und St 2163 / Im Esbach) getroffen werden. Die Verkehrssi-

mulation (R+T Verkehrsplanung GmbH, Darmstadt) bestätigt 2020 im Wesent-

lichen die bisherigen Erkenntnisse: 

 

Im Bestand sind alle betrachteten Knotenpunkte ausreichend leistungsfähig und 

die Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufs in der Bindlacher Allee durch den 

neuen signalisierten Anschlussknotenpunkt und die neue Fußgängerschutzan-

lage sind verträglich. Durch die beiden Signalanlagen ist nicht mit Rückstau bis 

zu den benachbarten Knotenpunkten zu rechnen. Allerdings sind dem Straßen-

baulastträger weiterhin Optimierungen am großen Kreisverkehr zu empfehlen: 

 

ý Umbau zu einem Turbokreisverkehr oder 

ý Signalisierung der vier Zufahrten 

 

Da sich der Große Kreisverkehr in Baulast des Freistaats Bayern befindet und 

entsprechende Umbauten/Ertüchtigungen durch die Stadt Bayreuth nur ange-

regt, aber durch das Staatliche Bauamt durchzuführen wären, wurden die Er-

gebnisse der Verkehrssimulation mitsamt den gutachterlichen Empfehlungen 

dem Staatlichen Bauamt zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit der Auto-

bahn GmbH sowie den städtischen Verkehrsdienststellen am 19.05.2021 erör-

tert. Es wurden im Nachgang folgende Stellungnahmen abgegeben: 

 
Autobahn GmbH, 27.08.2021 

>[&] Bei der Besprechung am 19.05.2021 haben wir Ihnen die bisherigen Er-

kenntnisse aus den Verkehrszählungen der Jahre 2017 und 2019 der Knoten-

punkte innerhalb der Umleitungsstrecke (aufgrund Erneuerung der Hochbrücke 

über A 9, Anm. Stadtplanungsamt) mitgeteilt, bewertet nach den Qualitätsstufen 

Verkehrsablauf (QSV). 
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Wir hatten darauf hingewiesen, dass wir für den Großen Kreisverkehr Anfang 

2021 eine ergänzende Verkehrszählung durchgeführt haben. Schwerpunkt da-

bei war nicht die Anzahl der Fahrzeuge, sondern die Fahrbeziehungen (Quelle-

Ziel-Erhebung). [&] 

Durch die erneute Erfassung mit Quelle-Ziel-Erhebung konnte gegenüber den 

bisherigen Verkehrszählungen eine Verschiebung der Verkehrsströme im Gro-

ßen Kreisverkehr festgestellt werden. Von der BAB A9 kommend wird weniger 

Verkehr in Richtung Hochbrücke abgewickelt. Dafür haben die Verkehrsströme 

von und nach Osten (Fichtelgebirge) zugenommen. Dadurch verbessern sich 

auch die Einstufungen nach QSV. [&] 

Im Folgenden werden die beiden Zählzeiträume 2017/2019 und 2021 miteinan-

der verglichen für den Fall, dass die Umleitungsstrecke Hochbrücke den ge-

samten Verkehr stadtauswärts aufnehmen muss (Bauabschnitt II). Im Bauab-

schnitt I bleibt noch ein Teil der Verkehrsmenge stadteinwärts auf der Hochbrü-

cke, die Belastung auf der Umleitungsstrecke fällt geringer aus. Der Bauab-

schnitt I wird daher in diesem Vergleich nicht näher betrachtet. [&] 

Großer Kreisverkehr 

 2017/2019 2021 
Bestand QSV D QSV C 

Umleitung BA II QSV F QSV C 
Knotenpunkt Bühlstraße / Bindlacher Straße / St 2460 

 2017/2019 2021 
Bestand QSV B-C QSV B-C 

Umleitung BA II QSV D-E QSV D 

Aus Sicht der Autobahn GmbH ist der Große Kreisverkehr und der angrenzende 

Knotenpunkt Bühl-Bindlacher Straße mit St 2460 ausreichend leistungsfähig, 

um während der Bauzeit der Hochbrücke (ca. 4 Jahre) den kompletten Umlei-

tungsverkehr stadteinwärts aufzunehmen. Unter Verweis auf die gewählte Auf-

teilung könnte in diesem Zeitraum auch noch das Verkehrsaufkommen aus dem 

Möbelmarkt in tolerierbarer Qualität mit abgewickelt werden. [&] 

Die Stadt Bayreuth kann aufgrund der Ergebnisse der Besprechung vom 

19.05.2021 aus Sicht der Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH die ge-

genständlichen Bauleitplanverfahren fortführen.< 

  



 

 

57 

 

Staatliches Bauamt Bayreuth, 27.08.2021: 

>[&] Im Rahmen der gemeinsamen Besprechung vom 19.05.2021 wurden sei-

tens der Autobahn GmbH neue Ergebnisse/Einschätzungen in Bezug auf die 

verkehrliche Situation während der Bauphase der Hochbrücke vorgestellt, wo-

nach sowohl der Verkehr aus den entsprechenden Umleitungsströmen sowie 

der zusätzliche Verkehr der Möbelmärkte in tolerierbarer Qualität abgewickelt 

werden kann. 

Die Ergebnisse der Autobahn GmbH beziehen sich auf die Zeit der Bauphase 

der Hochbrücke. Für den Prognosezeitraum nach der Bauphase der Hochbrü-

cke werden von Seiten des Staatlichen Bauamts Bayreuth entsprechende Un-

tersuchungen beauftragt, um ggf. ein entsprechendes Verkehrskonzept erstel-

len zu können. 

Die Stadt Bayreuth kann aufgrund der Ergebnisse der Besprechung vom 

19.05.2021 aus Sicht des Staatlichen Bauamts Bayreuth die gegenständlichen 

Bauleitplanverfahren fortführen.< 

 

Aufgrund dieser Stellungnahmen und den getroffenen Abstimmungen sowie 

den durch die Autobahn GmbH und das Staatliche Bauamt in eigener Zustän-

digkeit durchgeführten Vertiefungsuntersuchungen (insb. im Zusammenhang 

mit dem kurz vor dem Abschluss stehenden Planfeststellungsverfahren für den 

Neubau der Hochbrücke) kann das Bebauungsplanverfahren Nr. 5/17 mit den 

bisherigen verkehrlichen Festsetzungen fortgeführt werden. 
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6 Umweltbericht 

 

6.1 Einleitung 

 

Gem. § 50 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) wird die Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich der 

Vorprüfung des Einzelfalls im Aufstellungsverfahren als Umweltprüfung 

mitsamt der Überwachung nach den Vorschriften des BauGB durchge-

führt. Eine nach dem UVPG etwaig erforderliche Vorprüfung des Einzel-

falls entfällt gem. § 50 Abs. 1 Satz 2 UVPG, da für den aufzustellenden 

Bebauungsplan Nr. 5/17 eine Umweltprüfung nach den Vorschriften des 

Baugesetzbuches durchgeführt wird. Der vorliegende Umweltbericht ent-

spricht als Umweltprüfung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches 

damit den Anforderungen des UVPG. Die Durchführung einer separaten 

Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf dem aktuellen Sach- und 

Kenntnisstand des Verfassers dieses Umweltberichtes (Stadt Bayreuth, 

Stadtplanungsamt) sowie den vorliegenden umweltrelevanten Informatio-

nen. Hieran orientiert sich auch der Umfang und der Detaillierungsgrad der 

Umweltprüfung. Im Rahmen der Bauleitplanverfahren sind insbesondere 

die zuständigen Fachbehörden, Fachdienststellen und Fachverbände zur 

Mitwirkung und zur Fortschreibung des Umweltberichtes aufgefordert. 

Während der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. 

§ 4 Abs. 1 BauGB (2019) und der Beteiligung der Behörden gem. § 4 

Abs. 2 BauGB (2022) hatten die berührten Behörden und Träger öffentli-

cher Belange Gelegenheit, u.a. zum erforderlichen Umfang und Detaillie-

rungsgrad der Umweltprüfung Stellung zu nehmen. 

 
6.1.1 Kurzdarstellung der wichtigsten Ziele und Inhalte des Bauleit-

plans 

 

Das Plangebiet im Bayreuther Norden liegt zwischen der Stadt-

grenze zur Nachbargemeinde Bindlach im Norden, der Straße Lo-

gistikpark im Osten, die Christian-Ritter-von-Popp-Straße im Süden 
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und der Bindlacher Allee im Westen. Es handelt sich hierbei um 

größtenteils bereits bebaute und daher bereits versiegelte Flächen 

im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 

Nr. 3/08, der für das Gebiet die Entwicklung als Logistikpark vor-

sieht. 

 

Mit den gegenständlichen Bauleitplanverfahren - Flächennutzungs-

plan-Änderungsverfahren Nr. 29 und Bebauungsplanverfahren 

Nr. 5/17 im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB - werden die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für Umsetzung eines klassi-

schen Gewerbegebietes sowie die Ansiedlung von zwei Möbelhäu-

sern neu geschaffen. 

 

Wesentliche Planungsinhalte8: 

ý Festsetzung eines Sondergebietes Einzelhandel/Möbel 

(SO3a-3b, § 11 Abs. 3 BauNVO) für zwei Einzelhandelsbe-

triebe mit Möbelkernsortiment, beschränkten zentren-/innen-

stadtrelevanten Randsortimenten und einer Gesamtver-

kaufsfläche von 31 500 m2 entlang der Bindlacher Allee so-

wie unmittelbar östlich angrenzend ein zugeordnetes Son-

dergebiet Logistik/Lager für Möbeleinzelhandel (SO4) 

ý Festsetzung eines Gewerbegebietes (GE1-2, § 8 BauNVO) 

für klassisches Gewerbe nördlich des Sondergebietes Ein-

zelhandel/Möbel an der Bindlacher Allee mit Ausschluss von 

Einzelhandel und Vergnügungsstätten 

ý Modifizierung des bestehenden Sondergebietes Logistik 

(SO1a-1c, 2; Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung (TH, 

BMZ), Zulässigkeit von >Werksverkauf<), ansonsten im We-

sentlichen Beibehaltung der bisherigen Festsetzungen des 

rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 3/08 

                     
8 Zur ausführlichen Darstellung und Begründung der Planinhalte siehe Ka-
pitel 00 des allgemeinen Teils der Begründung. 
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ý Festsetzungen zu Gewerbe- und Verkehrslärm 

ý einheitliche GRZ 0,8 und BMZ 7,0 für gesamtes Plangebiet; 

zusätzlich im GE1-2 GFZ 2,4 

ý TH-Festsetzungen unter Berücksichtigung der Anflugzone 

des Helikopterlandeplatzes östlich des Plangebietes 16,0 m 

bis 35,0 m 

ý Dach- und Fassadenbegrünung 

ý getrennte verkehrliche Erschließung: Kunden- und Beschäf-

tigtenverkehr des SO3a-3b und des GE1-2 über neue Sticher-

schließungsstraße mit Wendehammer an der Bindlacher Al-

lee, Lieferverkehr zum SO4 über Logistikpark 

ý Sicherung bzw. Fortsetzung einer direkten Wegeverbindung 

für Fußgänger und Radfahrer vom Logistikpark über die 

Bindlacher Allee zur Bindlacher Straße; Schaffung eines di-

rekten Zugangs für Fußgänger und Radfahrer von Süden 

(Bereich Reservistendenkmal) zu den Einzelhandelsbetrie-

ben, Empfehlung eines Bushaltestellenstandortes an der 

Bindlacher Allee 

ý Drosselabflussspende, Rückhaltemaßnahmen, Nieder-

schlagswassersammlung und -nutzung 

ý artenschutzrechtliche Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 

sowie Festsetzung >insektenfreundlicher< Beleuchtung 

ý Erhalt der Alleestrukturen an der Bindlacher Allee 

ý grünordnerische Mindestausstattung (mindestens 10 % 

Grünfläche, Baumpflanzung je 400 m2 Grundstücksfläche 

und zur Auflockerung oberirdischer Stellplatzanlagen) 
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ý Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung mit internen Vermeidungs-

maßnahmen und externem Ausgleich (Ökokonto) für das 

GE1-2 und das SO3a-3b 

ý Nutzung solarer Strahlungsenergie auf Dachflächen und ei-

nem Teil der Stellplatzanlage im SO3a 

 

6.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplä-

nen festgelegten Ziele des Umweltschutzes und deren Be-

rücksichtigung 

 

Hinsichtlich der einzelnen Schutzgüter, die in der Umweltprüfung 

gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu behandeln sind, bestehen diverse 

Ziele zum Schutz, zur Pflege und der Entwicklung der Umwelt. In 

den folgenden Kapiteln werden die aus den Fachgesetzen, den 

Fachplänen sowie sonstigen Planungen und Richtlinien zu entneh-

menden allgemeingültigen Ziele des Umweltschutzes, die von der 

Bauleitplanung berührt werden, dargestellt und deren Umsetzung 

dokumentiert. Zu beachten sind insbesondere die folgenden Fach-

gesetze, Fachpläne und räumlichen Gesamtplanungen: 

 

Fachgesetze: 

(mitsamt Verordnungen und technischen Anleitungen) 

 

ý BauGB (v.a. Bodenschutz- und Umwidmungssperrklausel des 

§ 1a Abs. 2 BauGB, Klimaschutzklausel des 

§ 1a Abs. 5 BauGB und Umweltschutzziele des 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. e, f, h BauGB) 

ý Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und Bundes-Bo-

denschutzverordnung (BBodSchV) 

ý Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Bundesimmissi-

onsschutzverordnung (BImSchV), TA Lärm, DIN 18005 und 

DIN 45691 

ý Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Bayerisches Na-

turschutzgesetz (BayNatSchG) 
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ý Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

ý Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Bayerisches Wasserge-

setz (BayWG) 

 
Fachpläne und räumliche Gesamtplanungen: 

 

ý Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern 

ý Regionalplan Oberfranken-Ost (5) mit Landschaftsentwick-

lungskonzept Region Oberfranken-Ost (LEK 5) 

ý Flächennutzungsplan der Stadt Bayreuth mit integriertem 

Landschaftsplan 

 
6.2 Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkun-

gen 

 

6.2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) und voraussichtliche Ent-

wicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

Planung 

 

Die Bestandsaufnahme als Basisszenario ist dezidiert nach den 

Schutzgütern Fläche und Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und bio-

logische Vielfalt, Klima und Luft, Mensch (Lärm) und Mensch (Er-

holung), Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter der anhängenden 

Tabelle zu entnehmen. 

 

Bei Nichtdurchführung der Planung wären im Plangebiet Vorhaben 

weiterhin nach den Festsetzungen der rechtverbindlichen Bebau-

ungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08 planungsrechtlich zulässig. Sollten 

die hierdurch geschaffenen etwaigen Baurechte im Sondergebiet 

>Logistik< nicht in Anspruch genommen werden, ist von einer suk-

zessiven Entwicklung zurück in den ursprünglichen Zustand (bei 

anthropogener Beeinflussung infolge des Nutzungsdrucks durch 

angrenzende Gewerbe- und Logistiknutzungen) auszugehen. 

 



 

 

63 

 

6.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei 

Durchführung der Planung 

 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumenta-

tiv in drei Stufen, wobei gem. § 2 Abs. 4 BauGB auf die erheblichen 

Umweltauswirkungen abzustellen ist: 

 

ý Geringe Erheblichkeit 

ý Mittlere Erheblichkeit 

ý Hohe Erheblichkeit 

 

Bei der Ermittlung der Auswirkungen der Planung auf die einzelnen 

Schutzgüter kann unterschieden werden zwischen baubedingten, 

anlagebedingten und betriebsbedingten Auswirkungen, die regel-

mäßig zum Beispiel wie folgt auftreten: 

 

Baubedingte Auswirkungen 

 

- vorübergehende Flächeninanspruchnahme (Zufahrtswege, 

Lagerflächen, Baustelleneinrichtung) 

- Baufeldräumung: Verlust von Gehölzen, Verlust von Offen-

land samt Versteckmöglichkeiten 

- temporär erhöhte nichtstoffliche Einwirkungen (Schall, Licht, 

Bewegung, Erschütterungen, Vibrationen) 

 

Anlagebedingte Auswirkungen 

 

- Überbauung und Flächenversiegelung 

- Rodung von Gehölzen 

- Verlust von Offenlandlebensräumen unterschiedlicher Aus-

prägung, darunter Ruderalfluren sowie intensiv und extensiv 

genutztes Grünland 

- Verlust von artenschutzrechtlich relevanten Strukturen 

- Kollisionsrisiko an Glasfronten 

- Zunahme von Lichtemissionen 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

 

- Störwirkungen durch Beleuchtung 

- Kollisionsrisiko durch Verkehrsaufkommen 

 

Die Prüfung der Auswirkungen erfolgte auf Grundlage der Anlage 1 

zum BauGB sowie auf Grundlage der Anlage 4 zum UVPG. Die 

Darstellung der Ergebnisse erfolgt in tabellarischer Form (siehe An-

lage 8.2.1). Aufgrund des bisher bestehenden Planungsrechts, der 

bereits genehmigten Nutzungen im Sondergebiet >Logistik< und bei 

Umsetzung des abgestimmten Planungs- und Festsetzungskon-

zeptes des Bebauungsplanentwurfes Nr. 5/17 sind die Umweltaus-

wirkungen auf die Schutzgüter insgesamt von geringer Erheblich-

keit. Hierbei sind insbesondere die vorgesehenen Vermeidungs-, 

Verhinderungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen (siehe 

Kapitel 6.2.3) zu berücksichtigen (vgl. Spieß, in: Jäde/Dirnberger, 

BauGB, § 2 Rdnr. 51). 

 

Überdies zu beschreiben sind gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. i BauGB 

auch die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 

Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6Nr. 7lit. a bis d BauGB (Schutzgü-

ter): 

 

Zwischen den Schutzgütern bestehen diverse Wechselwirkungen. 

So führt insbesondere eine Zunahme der Versiegelung zu einem 

Verlust der natürlichen Bodenfunktion wie z. B. der Fähigkeit der 

Filterung, Pufferung und Umwandlung von Schadstoffen. Zusätzlich 

bewirkt die Versiegelung nachteilige Veränderungen des Schutzgu-

tes (Grund-)Wasser, da versiegelter Boden das großflächige Versi-

ckern und Verdunsten von Niederschlagswasser nicht mehr zu-

lässt. 

 

Die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt können be-

einträchtigt werden, weil die Lebensraumqualität von versiegelten 
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Bereichen als Pflanzenstandort und als Habitat eingeschränkt wer-

den kann. Umgekehrt bewirken die geplanten Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich 

nachteiliger Auswirkungen auch Verbesserungen in den Wechsel-

wirkungen zwischen den Schutzgütern. 

 

Eine erhebliche Verstärkung der Umweltauswirkungen durch sich 

negativ beeinflussende Wechselwirkungen und damit eine - bei der 

isolierten Betrachtung der Schutzgüter möglicherweise nicht er-

kannte - erhebliche Beeinträchtigung ist aber nicht zu erwarten. 

 

6.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verrin-

gerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkun-

gen sowie ggf. geplante Überwachungsmaßnahmen 

 

Die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verrin-

gerung und zum Ausgleich erheblich nachteiliger Auswirkungen der 

Planung sowie die geplanten Überwachungsmaßnahmen sind der 

anhängenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Die mit der vorliegenden Bauleitplanung vorbereitete Bebauung im 

GE1-2 und im SO3a-3b stellt einen ausgleichspflichtigen Eingriff9 in 

Natur und Landschaft dar. Der erforderliche Ausgleichsflächenbe-

darf wird durch externe Ausgleichsflächen aus dem Ökokonto der 

Stadt Bayreuth nachgewiesen (insgesamt: 19 735 m2). 

 

6.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 

Standortalternativen 

 

Die Frage nach alternativen Entwicklungsoptionen für die Ansied-

lung großflächigen Möbeleinzelhandels war Gegenstand der 

Grundsatzentscheidung des Bayreuther Stadtrates im Frühjahr 

                     
9 Zur ausführlichen Darstellung und Begründung der Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung siehe Kapitel 4.9 des allgemeinen Teils der Begründung. 
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2017. Für die Ansiedlung der Märkte wurde insbesondere auch ein 

Standort an der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße im Süden Bayreuths ge-

prüft. Als Ergebnis eines Abwägungsvorgangs aller zu berücksich-

tigenden Aspekte (Pro und Contra) hat der Bayreuther Stadtrat so-

dann die politische Entscheidung getroffen, die Ansiedlung des 

großflächigen Möbeleinzelhandels auf das gegenständliche Areal 

zu konzentrieren. Im Wesentlichen war die Entscheidung mit der 

Vorprägung des Gebietes mit Einzelhandels-, Industrie- und Ge-

werbenutzungen, der guten Verkehrsanbindung, dem großen Ab-

stand zu schutzbedürftigen Nutzungen (v. a. Wohnen) und zu er-

wartenden Synergieeffekten begründet. 

 

Die Möglichkeit der Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes 

(GE1-2) ergibt sich unmittelbar aus der benachbarten Entwicklung 

des SO3a-3b (s.o.). 

 

Bzgl. der Standortentscheidung für den schon bestehenden Logis-

tikpark, der mit dieser Bauleitplanung in Teilen modifiziert wird, wird 

auf den Bebauungsplan Nr. 3/08 verwiesen. 

 

Städtebauliche Entwicklungsalternativen 

 

Die vorliegenden Bauleitplanungen sehen mit ihren Darstellungen 

und Festsetzungen - insbesondere zur Art und zum Maß der bauli-

chen Nutzung - per se eine Vielzahl möglicher, städtebaulich ver-

tretbarer Entwicklungsalternativen vor. 

 

Die Gliederung des Plangebietes in Sondergebiete >Logistik<, >Ein-

zelhandel/Möbel< und >Logistik/Lager für Möbeleinzelhandel< sowie 

ein Gewerbegebiet ergibt sich im Wesentlichen aus dem bereits 

vorhandenen Sondergebiet >Logistik<, das mit 18.19 ha zwei Drittel 

des Geltungsbereichs umfasst. Die neu hinzukommenden Gebiete 

(SO3a-3b, GE1-2), mit denen eine bestehende Grünzone überplant 

wird, grenzen sich städtebaulich (insb. Art und Maß der baulichen 
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Nutzung) gegen den Logistikpark ab und sind zur Bindlacher Allee 

hin orientiert. 

 

Konkret geprüft wurden neben der vorliegenden Konzeption auch 

Festsetzungen mit größeren Gebäudevolumen, größerem Flächen-

bedarf oder höherem Verkehrsaufkommen. Seitens des Vorhaben-

trägers wurden anfangs insbesondere größere Verkaufsflächendi-

mensionen in den zentren-/innenstadtrelevanten Randsortimenten 

geplant, die aber aufgrund zu hoher Umsatzumverteilungen gegen 

betroffene zentrale Versorgungsbereiche städtebaulich nicht ver-

tretbar waren. 

 

6.2.5 Beschreibung der erheblich nachteiligen Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der zulässigen Vorhaben für 

schwere Unfälle und Katastrophen zu erwarten sind, auf die 

Schutzgüter und deren Wechselwirkungen 

 

Im Plangebiet befinden sich weder Störfallbetriebe i. S. d. 

§ 50 BImSchG noch befindet sich das Plangebiet im potentiellen 

Einwirkbereich solcher Störfallbetriebe. Durch die Planungen sind 

Belange der planungsrechtlichen Störfallvorsorge im Sinne der 

Richtlinie 2012/18/EU (Seveso-III-Richtlinie) sowie die diesbezügli-

che nationale Gesetzgebung nicht betroffen. 

 

Risiken durch schwere Unfälle und Katastrophen mit möglichen 

Auswirkungen auf die einschlägigen Schutzgüter und deren Wech-

selwirkungen, die von außen auf das Plangebiet einwirken, sind 

nach heutigem pflichtgemäßem Ermessen in Verkehrsunfällen von 

Gefahrguttransporten auf der Bundesautobahn (BAB) 9 sowie den 

angrenzenden Hauptverkehrsstraßen zu sehen. 

 

Risiken durch schwere Unfälle und Katastrophen, die aus dem 

Plangebiet in die umgrenzenden Gebiete wirken, sind nicht zu er-

warten, da der Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben be-

gründet, die für solche größeren Havarien und Katastrophen in 
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Frage kommen bzw. die nach bestehendem Planungsrecht nicht 

bereits zulässig sind. 

 

Derzeit sind bei der Umsetzung der Planung keine weitergehenden 

Risiken für die o.g. Schutzgüter und deren Wechselwirkung durch 

schwere Unfälle oder Katastrophen abzusehen. 

 
6.3 Zusätzliche Angaben 

 

6.3.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

sowie Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstel-

lung der Angaben 

 

Die Umweltprüfung wurde aufgrund der vorliegenden umweltrele-

vanten Informationen mit Relevanz für die zu untersuchenden 

Schutzgüter durchgeführt, die dem Verfasser vorliegen oder dem 

Verfasser vorgelegt wurden. 

 

Im Rahmen der Erstellung der Fachgutachten, die der vorliegenden 

Bauleitplanung zugrunde liegen bzw. im Verfahren zu berücksichti-

gen sind, kamen folgende technische Verfahren zum Einsatz: 

 

Schalltechnische Berichte der IBAS Ingenieurgesellschaft mbH 

vom 04.06.2020 (Gewerbelärm) und 25.05.2021 (Verkehrslärm) 

- Schallimmissionsprognose-Software CadnaA, Version 2020 

MR 1 (32 Bit): 

o Schallausbreitungsberechnungen (Emissionskontin-

gente, Zusatzkontingente, Linienquellen, Flächen-

quellen, Immissionspunkte, Teilpegel) 

o Raster-  und Gebäudelärmkarten 

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung des Büros OPUS von Ja-

nuar 2021 

- Horchboxen, Transektkartierungen, Batdetektoren (Fleder-

mäuse) 
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- Endoskopierung von Baumhöhlen und Nistkästen (Vögel 

und Fledermäuse) 

- Freinestsuche und Auslegen von Tubes (Haselmäuse) 

- Transektkartierung und Ausbringen künstlicher Versteck-

plätze wie Teerpappe, Gummimatten und Schlangenbleche 

(Zauneidechsen und weitere saP-relevante Reptilienarten) 

- Untersuchung der Bestände möglicher Futterpflanzen (Epi-

lobium hirsutum, E. angustifolium, E. brachycarpum u.a.) auf 

Fraßspuren der Raupen und auf Kotballen unter angefresse-

nen Pflanzen (Nachtkerzenschwärmer) 

 

Bei der Zusammenstellung der Angaben sind dem Verfasser des 

Umweltberichtes keine signifikanten Schwierigkeiten bekannt ge-

worden. 

 

6.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung 

der erheblichen Auswirkungen 

 

Gem. § 4c BauGB haben die Gemeinden die erheblichen Umwelt-

auswirkungen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne ein-

treten, zu überwachen, um insbesondere unvorhergesehene nach-

teilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, 

geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Damit besteht der 

primäre Anwendungsbereich des Monitorings darin, die prognosti-

schen Folgeabschätzungen bei der Planaufstellung im Nachhinein 

unter Kontrolle zu halten. Unvorhergesehen sind in diesem Zusam-

menhang Auswirkungen, wenn sie nach Art und Intensität nicht be-

reits Gegenstand der Abwägung sind oder wenn Prognoseunsi-

cherheiten bestehen. Die geplanten Überwachungsmaßnahmen 

sind der anhängenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Im vorliegenden Fall ergeben sich die Umweltauswirkungen in ers-

ter Linie durch Art und Umfang der baulichen Maßnahmen im Plan-

gebiet. Da für diese baulichen Maßnahmen die gesetzliche Grund-

lage als örtliche Satzung der Bebauungsplan Nr. 5/17 wird, ist die 
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Kontrollbehörde für die Einhaltung der Festsetzungen die Stadt 

Bayreuth mit ihren entsprechenden Fachdienststellen (Zusammen-

wirken Bauordnungsamt, Stadtplanungsamt und Amt für Umwelt-

schutz). Auf § 4 Abs. 3 BauGB wird verwiesen. 

 

Damit verbleiben nach aktuellem Kenntnisstand durch die Realisie-

rung der Planung keine unvorhergesehenen erheblichen Umwelt-

auswirkungen. Nachdem weitere Überwachungsmaßnahmen da-

her nicht erforderlich sind, kann auf ein systematisches Monitoring 

verzichtet werden. 

 

6.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

 

Das Plangebiet im Bayreuther Norden liegt zwischen der Stadt-

grenze zur Nachbargemeinde Bindlach im Norden, der Straße Lo-

gistikpark im Osten, der Christian-Ritter-von-Popp-Straße im Süden 

und der Bindlacher Allee im Westen. Es handelt sich hierbei um 

größtenteils bereits bebaute und daher bereits versiegelte Flächen 

im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans 

Nr. 3/08, der für das Gebiet die Entwicklung als Logistikpark vor-

sieht. 

 

Mit den gegenständlichen Bauleitplanverfahren - Flächennutzungs-

plan-Änderungsverfahren Nr. 29 und Bebauungsplanverfahren 

Nr. 5/17 im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB - werden die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung eines 

klassischen Gewerbegebietes sowie die Ansiedlung von zwei Mö-

belhäusern neu geschaffen. 

 

Es handelt sich bei den gegenständlichen Bauleitplanverfahren um 

die Überplanung einer größtenteils brachliegenden Fläche. Aktuell 

sind Vorhaben nach den qualifizierten Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr. 3/08 gem. § 30 BauGB zulässig. Durch die Bauleit-

planung werden aufgrund der abgestimmten Planungs- und Fest-
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setzungskonzeption in der Summe keine weitergehenden erhebli-

chen Nachteile hinsichtlich der im BauGB genannten Schutzgüter 

erwartet. Die Auswirkungen sind vor diesem Hintergrund als insge-

samt gering zu beurteilen. 

 

6.3.4 Referenzliste/Quellen 

 

ý Akten Bebauungsplan Nr. 3/08 

ý Baugenehmigungsakten einzelner Vorhaben im Plangebiet 

und Umfeld 

ý BFN (2019): Verbreitungsgebiete der Pflanzen- und Tierarten 

der FFH-Richtlinie 

ý BFÖS (2020): Christian Strätz, Kartierbericht Fauna, saP 

ý Blanke, I. (2004): Die Zauneidechse zwischen Licht und 

Schatten, Laurentius-Verlag 

ý Digitales Geländemodell (DGM), Datenquelle: ADBV 3 

www.geodaten.bayern.de 

ý Digitales Orthophoto (DOP), ADBV 3 www.geodaten.bay-

ern.de 

ý DIN 18005, Teil 1, Schallschutz im Städtebau, mit Beiblatt 1, 

Mai 1987 und Juli 2002 

ý DIN 45691, Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 

ý DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 

im Freien 3 Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Okto-

ber 1999 

ý Fortlaufende Luftbildanalysen des Stadtplanungsamtes an-

hand von Luftbildern aus den Frühjahren 2017 bis 2022 

ý Georeferenziertes Datenmaterial (DFK), Landesamt für Digi-

talisierung, Breitband und Vermessung 

ý Hessisches Landesamt für Umwelt (1995): Technischer Be-

richt zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und 

Speditionen, aktualisiert mit Heft 3, Umwelt und Geologie, 

Lärmschutz in Hessen, Hessisches Landesamt für Umwelt 

und Geologie, 2005 
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ý Kartierungen/Auskünfte aus Geoinformationssystem der 

Stadt Bayreuth (GeoAS, AGIS GmbH) 

ý LFU (2007): Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berech-

nung von Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und 

Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen, 

6. überarbeitete Auflage 

ý LFU (2010): 1985-2009: 25 Jahre Fledermaus-Monitoring in 

Bayern 

ý LFU (2020a): http://www.lfu.bayern.de/natur/sap/arteninfor-

mationen, Landkreis Bayreuth 

ý LFU (2020b): Artenschutzkartierung (ortsbezogene Nach-

weise), Kurzliste 

ý mehrere Ortsbegehungen des Stadtplanungsamtes von 2017 

bis 2022 

ý RLS-90, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 

1990 

ý Rödl et al. (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern, Verlag Eugen 

Ulmer 

ý schalltechnische Untersuchungen der IBAS Ingenieurgesell-

schaft mbH von Juni 2020 (Gewerbelärm) und Mai 2021 (Ver-

kehrslärm) 

ý Sechste AVwV vom 26.08.1998 zum BImSchG (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm 3 TA Lärm, GMBl. Nr. 26), 

zuletzt geändert am 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

ý spezielle artenschutzrechtliche Prüfung des Büros OPUS von 

Januar 2021 

ý Stadtklimauntersuchung Stadt Bayreuth des Büros für Um-

weltmeteorologie Paderborn von 2000 

ý STMUV (2002): Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, 

Landkreis Bayreuth 

ý Umweltbezogene Stellungnahmen, die im Rahmen der Bau-

leitplanverfahren abgegeben wurden 
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ý Unterlagen des Staatlichen Bauamtes Bayreuth zum Standor-

tentwicklungskonzept für den angrenzenden Standort der 

Bundespolizei 

ý Verfahrensakten zu den Grundsatzentscheidungen des Stadt-

rates (v.a. Standortfestlegung) 

ý Verkehrslärmschutzverordnung 3 16. BImSchV vom 

12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 18.12.2014 (BGBl. I S. 2269) 

ý Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm 

(nach § 5 Abs. 1 der 34. BImSchV durch Industrie und Ge-

werbe (VBUI), Bundesanzeiger, Ausgabe vom 17.08.2006, 

mit der Bekanntmachung vom 20.11.2018 (BAnz AT 

28.12.2018) ersetzt durch die Berechnungsverfahren für den 

Umgebungslärm nach § 5 Abs. 1 der 34. BImSchV 

 

 

7 Rechtsgrundlagen 

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 

vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) 

 

Baumschutzverordnung der Stadt Bayreuth vom 29.06.2005 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-

zes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.08.2007 (GVBl S. 588, Bay RS 2132-1-B), zuletzt geändert durch § 4 des 

Gesetzes vom 25.05.2021 (GVBl. 286) 

 

Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25.06.2012 (GVBl. 

S. 254, BayRS 230-1-F), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBl. 

S. 675) 
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Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S. 

82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.06.2021 

(GVBl. S. 352) 

 

Bayerisches Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) in der Bayerischen 

Rechtssammlung (BayRS 91-1-B) veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 

geändert durch § 1 des Gesetzes vom 23.12.2020 (GVBl. S. 683) 

 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.09.2021 (BGBl. I S. 4458) 

 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), 

zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908) 

 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 

Verkehrslärmverordnung (16. BImSchV) vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 04.11.2020 (BGBl. I 

S. 2334) 

 

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Er-

lasse und DIN-Vorschriften) können bei der Stadt Bayreuth im Stadtplanungs-

amt (Luitpoldplatz 13) eingesehen werden. 

 

 

  



 

 

75 

 

8 Anlagen 
 

8.1 Anlagen zur Begründung 
8.1.1 Vereinfachtes Raumordnungsverfahren für die Errichtung zweier 

Möbelmärkte in Bayreuth: Landesplanerische Beurteilung der Re-
gierung von Oberfranken vom 05.02.2020 

8.1.2 Sachverständigengutachten zu den wirtschaftlichen, städtebauli-
chen und raumordnerischen Auswirkungen der Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung (GMA) mbH vom 14.01.2019 

8.2 Anlage zum Umweltbericht 
8.2.1 Bewertung der Umweltauswirkungen (Tabelle vom 23.01.2023) 
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PL 6100.6/29          Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren Nr. 29 >Gewerbe- und Sonderstandort :Einzelhandel/Möbel8, ehemalige Markgrafenkaserne< Bayreuth, 23.01.2023 
PL 6102.5/17   Bebauungsplanverfahren Nr. 5/17 "Gewerbe- und Sonderstandort :Einzelhandel/Möbel8 und :Logistik8, ehemalige Markgrafenkaserne" Bö 

(Teiländerung der Bebauungspläne Nr. 6/88 und Nr. 3/08) 
 
          Anlage zum Umweltbericht - Bewertung der Umweltauswirkungen (Tabelle) 
 

Schutzgüter 
Bestandsaufnahme 

(Basisszenario) 

Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen 
Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung Geplante Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung, Verrin-
gerung und zum Ausgleich 

Geplante Überwachungs-
maßnahmen 
(Monitoring) 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis 

Fläche und 
Boden 

÷ überwiegend pleistozäner 
Schotter der 10 m- bis 15 m-
Terrasse, teilweise Lößlehm 

÷ im Bereich Logistikpark ge-
werbe- und sondergebietsty-
pisch hohe Flächenversiege-
lung bereits erfolgt (planungs-
rechtlich zulässig gem. Bebau-
ungsplan Nr. 3/08) 

÷ auf der westlichen Grünfläche 
aktuell keine Baurechte und da-
mit keine Versiegelung zulässig 
(Bebauungsplan Nr. 3/08: 
Grünfläche), aber Vorbelastung 
durch Sportanlagen, Wege und 
Regenrückhaltebecken 

÷ Stellungnahme Umweltamt 
Stadt Bayreuth (Az.: UA/649-
10, Auskunft Altlastenkataster) 
vom 02.10.2019: Vorfinden von 
Bodenverunreinigungen nicht 
wahrscheinlich 

Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit ÷ Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
mit internen Vermeidungs- und ex-
ternen Ausgleichsflächen und  
-maßnahmen 

÷ Erhalt einer zusammenhängenden 
Grünfläche mit einer Größe von 
insgesamt 7 752 m2 zwischen Bind-
lacher Allee und GE1-2/SO3a-3b) 

÷ Dach- und Fassadenbegrünung 
÷ Mindestausstattung an Grünflächen 

mit Baum- und Sträucherpflanzun-
gen auf den gewerblich verdichteten 
Grundstücken (10 % der Grund-
stücksfläche) 

÷ effektive Grundstücksausnutzung 
durch max. Gebäudehöhe und redu-
zierte Abstandsflächen ermöglicht 
(TH von 16 m bis zu 35 m; Ab-
standsflächen: 0,2 H); nicht nur in 
der Fläche 

÷ Multikodierung von Flächen (z.B. 
PV-Anlagen auf Stellplätzen) 

÷ Baugenehmigungsverfahren 
(Kontrolle der Einhaltung der 
Festsetzungen, ggf. Auflagen 
und Nachweispflichten) 

÷ ggf. Einleitung weiterer Vermei-
dungs-, Verhinderungs-, Verrin-
gerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

÷ ggf. Vollzugsmaßnahmen 
÷ Ortsbegehung 
÷ Luftbildanalyse 
÷ Fotodokumentation/Protokoll 
÷ baubegleitende Sicherungs-

maßnahmen 
÷ fachbehördliches Monitoring bei 

Bodenverunreinigungen 

Wasser ÷ keine Oberflächengewässer 
÷ bzgl. Grundwasser keine Auffäl-

ligkeiten bekannt 

Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit ÷ Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
mit internen Vermeidungs- und ex-
ternen Ausgleichsflächen und  
-maßnahmen 

÷ Erhalt einer zusammenhängenden 
Grünfläche mit einer Größe von 
insgesamt 7 752 m2 zwischen Bind-
lacher Allee und GE1-2/SO3a-3b, na-
türliche Versickerung möglich) 

÷ Dachbegrünung (Abflussverzöge-
rung, Retention, Verdunstung, Re-
duzierung von Spitzenabflüssen) 

÷ Mindestausstattung an Grünflächen 
mit Baum- und Sträucherpflanzun-
gen auf den gewerblich verdichteten 
Grundstücken (10 % der Grund-
stücksfläche, natürliche Versicke-
rung) 

÷ maximale Drosselabflussspende: 
70 l/s x ha Grundstücksfläche und 
Rückhaltemaßnahmen auf dem 
Grundstück, Vermeidung von Schä-
den durch Hochwasser, hier: 
Starkregenereignisse 

÷ Maßnahmen zur Niederschlags-
wasserrückhaltung (z.B. Dachbe-
grünung) auf den Baugrundstücken 

÷ Baugenehmigungsverfahren 
(Kontrolle der Einhaltung der 
Festsetzungen, ggf. Auflagen 
und Nachweispflichten) 

÷ Entwässerungsgenehmigung 
inkl. Überflutungsnachweis 
nach DIN 19864100 (scha-
densfreie Einstauung bei 
Starkregenereignissen) 

÷ ggf. Einleitung weiterer Vermei-
dungs-, Verhinderungs-, Verrin-
gerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

÷ ggf. Vollzugsmaßnahmen 
÷ baubegleitende Sicherungs-

maßnahmen 
÷ fachbehördliche Grundwasser-

stand- und 3gütekontrolle bei 
Auffälligkeiten 
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÷ Niederschlagswassersammlung 
und Nutzung (Bewässerung von 
Grünflächen) 

Tiere, Pflan-
zen, biologi-
sche Vielfalt 

÷ kein Gebiet der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-Gebiet 
einschl. Neumeldungen) im Ge-
biet oder in der Nähe 

÷ keine geschützten Biotope 
gem. § 30 BNatSchG 

÷ tlw. kartierte Biotope innerhalb 
des Geltungsbereichs 

÷ keine Naturdenkmäler inner-
halb des Geltungsbereichs 

÷ wild gewachsene Baum-, Sträu-
cher- und Wiesenstrukturen in 
der westlichen Grünfläche des 
Logistikparks, z.T. extensiv ge-
nutztes Grünland 

÷ saP: einige Arten des Anhangs 
IV der FFH-Richtlinie grund-
sätzlich betroffen 

Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit ÷ Vermeidungsmaßnahmen: 
o 1 V Umweltfachliche Baube-

gleitung für den Artenschutz 
o 2 V Vorgaben zur Baufeldbe-

räumung (Rodungszeitraum für 
Gehölze, Schutzmaßnahmen 
für die Haselmaus, Schutz-
maßnahmen für Zauneidechse 
und Schlingnatter) 

o 3 V Fledermausfreundliches 
Beleuchtungskonzept 

o 4 V Vermeidung von Vogel-
schlag an Glasflächen 

÷ CEF-Maßnahmen: 
o 3.1 ACEF Anbringen von Vogel-

Nistkästen 
o 3.2 ACEF Maßnahmen für Fle-

dermäuse 
o 3.3 ACEF Maßnahmen für Rep-

tilien 
o 3.4 ACEF Pflanzung und Ent-

wicklung von naturnahen He-
cken 

o 3.5 ACEF Anlage und Entwick-
lung von Brachstreifen 

÷ Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
mit internen Vermeidungs- und ex-
ternen Ausgleichsflächen und  
-maßnahmen 

÷ Erhalt einer zusammenhängenden 
Grünfläche mit einer Größe von 
insgesamt 7 752 m2 zwischen Bind-
lacher Allee und GE1-2/SO3a-3b als 
Lebensraum für Pflanzen und 
Tiere) 

÷ Mindestausstattung an Grünflächen 
mit Baum- und Sträucherpflanzun-
gen auf den gewerblich verdichteten 
Grundstücken (10 % der Grund-
stücksfläche, Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere) 

÷ Pflanzung eines standortgerechten 
Laubbaums pro 400 m2 Grund-
stücksfläche (Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere) 

÷ Pflanzung eines standortgerechten 
Laubbaums pro 10 Stellplätze bei 
oberirdischen Stellplatzanlagen 

÷ Insektenfreundliche Beleuchtung 

÷ Baugenehmigungsverfahren 
(Kontrolle der Einhaltung der 
Festsetzungen, ggf. Auflagen 
und Nachweispflichten) 

÷ ggf. Einleitung weiterer Vermei-
dungs-, Verhinderungs-, Verrin-
gerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

÷ ggf. Vollzugsmaßnahmen 
÷ Ortsbegehung 
÷ Luftbildanalyse 
÷ Fotodokumentation/Protokoll 
÷ baubegleitende Sicherungs-

maßnahmen 

Klima und Luft ÷ Aussagen des Gutachtens 
"Stadtklimaanalyse Bayreuth", 
Büro für Umweltmeteorologie, 
Paderborn, 2000, v.a. Klima-
funktionskarte (Nr. 12): Gewer-
beklimatop mit hoher bioklima-
tischer Belastung, sehr hoher 

Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit ÷ Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
mit internen Vermeidungs- und ex-
ternen Ausgleichsflächen und  
-maßnahmen 

÷ Erhalt einer zusammenhängenden 
Grünfläche mit einer Größe von 
insgesamt 7 752 m2 zwischen 

÷ Baugenehmigungsverfahren 
(Kontrolle der Einhaltung der 
Festsetzungen, ggf. Auflagen 
und Nachweispflichten) 
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Versiegelungsgrad, im Bereich 
der Christian-Ritter-von-Popp-
Straße vermuteter nächtlicher 
Bergwind (in westlicher Rich-
tung) 

÷ Behandlung im Beirat für nach-
haltige und stadtklimagerechte 
Planung und Stadtentwicklung 
(Klimabeirat) in 01/2023: Der 
Klimabeirat begrüßt die voraus-
schauende Planung, bei der 
viele Aspekte der Checkliste 
(Klimaanpassungsmaßnah-
men) behandelt wurden. 

Bindlacher Allee und GE1-2/SO3a-

3b) 
÷ Dach- und Fassadenbegrünung 
÷ Mindestausstattung an Grünflä-

chen mit Baum- und Sträucher-
pflanzungen auf den gewerblich 
verdichteten Grundstücken (10 % 
der Grundstücksfläche) 

÷ Pflanzung eines standortgerechten 
Laubbaums pro 10 Stellplätze bei 
oberirdischen Stellplatzanlagen 

(positiver Effekt auf Mikroklima) 
÷ Gewährleistung der nahmobilen 

Erreichbarkeit des Plangebietes 
mit Verkehrsmitteln des Umwelt-
verbundes (Rad- und Fußverkehr, 
ÖPNV), Vermeidung CO2 

÷ Sicherung der Rad- und Fußwege 
(R*F) an der Bindlacher Allee und 
der Straße Logistikpark sowie der 
R+F-Verbindung zwischen den ge-
nannten Straßen 

÷ Neue R+F-Verbindung zwischen 
Bindlacher Straße und Bindlacher 
Allee 

÷ Berücksichtigung einer neuen Bus-
haltestelle bei Straßenumbau Bind-
lacher Allee 

÷ separate Ein-/Ausfahrten und Ein-/ 
Ausgänge für Rad- und Fußverkehr 
zum SO3b und GE1-2 

÷ Nutzung solarer Strahlungsenergie 
auf Dächern 

÷ ggf. Einleitung weiterer Vermei-
dungs-, Verhinderungs-, Verrin-
gerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

÷ ggf. Vollzugsmaßnahmen 
÷ Ortsbegehung 
÷ Luftbildanalyse 
÷ Fotodokumentation/Protokoll 
÷ fachbehördliche Beobachtung 

Luftschadstoffbelastung bei 
Auffälligkeiten 

÷ fachbehördliche Luftgüteüber-
wachung bei Auffälligkeiten 

Mensch 
(Lärm) 

÷ keine Nähe des Plangebietes 
zu schutzbedürftigen Wohnnut-
zungen, aber wohnartige 
Räume in benachbarter Ka-
serne der Bundespolizei und im 
Gemeindegebiet Bindlach (Ho-
tel) 

÷ Lärmkontingentierung nach 
DIN 45691 bereits im Bebau-
ungsplan Nr. 3/08 festgesetzt 

Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit 
 

Geringe Erheblichkeit ÷ Aktualisierung der Lärmkontingen-
tierung nach DIN 45691 im Bauleit-
planverfahren vor dem Hintergrund 
höchstrichterlicher Leitentscheidun-
gen (gebietsübergreifende Gliede-
rung) und der neuen Baugebiete 
GE1-2 und SO3a-3b (inkl. weiterge-
hender Untersuchungen zum Ge-
werbe- und Verkehrslärm) 

÷ Festsetzung gebietsbezogener 
Emissionskontingente LEK, von Zu-
satzkontingenten LEK,zus, nach Rich-
tungssektoren sowie passiver Maß-
nahmen zum Schutz gegen ein-
wirkenden Lärm (maßgebliche Au-
ßenlärmpegel, Bau-Schalldämm-
Maß R9w,ges) 

÷ Baugenehmigungsverfahren 
(Kontrolle der Einhaltung der 
Festsetzungen, ggf. Auflagen 
und Nachweispflichten) 

÷ ggf. Einleitung weiterer Vermei-
dungs-, Verhinderungs-, Verrin-
gerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

÷ ggf. Vollzugsmaßnahmen 
÷ Verkehrszählungen 
÷ Lärmmessungen bei Auffällig-

keiten 

Mensch 
(Erholung) 

÷ erholungsrelevante Funktionen 
im Gebiet kaum vorhanden 

÷ Radweg auf der Bindlacher Al-
lee übergeordnete Wegeverbin-
dung (Hauptroute 3 (Bindlach, 
östl. Route) aus dem Radver-
kehrskonzept der Stadt Bay-
reuth) 

Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit ÷ Erhalt und Verbesserung der Wege-
verbindungen entlang und durch 
das Plangebiet 

÷ Baugenehmigungsverfahren 
(Kontrolle der Einhaltung der 
Festsetzungen, ggf. Auflagen 
und Nachweispflichten) 

÷ ggf. Einleitung weiterer Vermei-
dungs-, Verhinderungs-, Verrin-
gerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

÷ ggf. Vollzugsmaßnahmen 
÷ Ortsbegehung 
÷ Luftbildanalyse 
÷ Fotodokumentation/Protokoll 
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Landschaft ÷ Naturräumliche Zuordnung: 
Haupteinheit >Oberpfälzisch-
Obermainisches Hügelland< 
(D62, Ssymank) und Obermai-
nisches Hügelland (071, Mey-
nen/Schmithüsen et al.), Natur-
raum-Untereinheit (ABSP) 
>Keuper-Lias-Gebet< (071-A) 

÷ Lage im Stadtgebiet: nicht inte-
grierte Lage 

÷ insgesamt wenig bewegte To-
pographie zwischen 361 m und 
370 m ü. NN 

÷ Baumallee an der Bindlacher 
Allee als landschaftsbildprä-
gendes Element 

Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit Geringe Erheblichkeit ÷ Erhalt der Baumallee (Bindlacher 
Allee) 

÷ Erhalt einer zusammenhängenden 
Grünfläche mit einer Größe von ins-
gesamt 7 752 m2 zwischen Bindla-
cher Allee und GE1-2/SO3a-3b) 

÷ Dach- und Fassadenbegrünung 
(Einfügung in das Landschaftsbild) 

÷ Mindestausstattung an Grünflächen 
mit Baum- und Sträucherpflanzun-
gen auf den gewerblich verdichteten 
Grundstücken (10 % der Grund-
stücksfläche) 

÷ Baugenehmigungsverfahren 
(Kontrolle der Einhaltung der 
Festsetzungen, ggf. Auflagen 
und Nachweispflichten) 

÷ ggf. Einleitung weiterer Vermei-
dungs-, Verhinderungs-, Verrin-
gerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen 

÷ ggf. Vollzugsmaßnahmen 
÷ Ortsbegehung 
÷ Luftbildanalyse 
÷ Fotodokumentation/Protokoll 

Kultur- und 
Sachgüter 

÷ keine Kultur- oder Sachgüter 
vorhanden/betroffen 

Keine Erheblichkeit Keine Erheblichkeit Keine Erheblichkeit Keine Erheblichkeit Kein Erfordernis ÷ keine Überwachungsmaßnah-
men erforderlich 
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